
Amtsblatt der Stadt Todtnau
mit Stadtteilen Aftersteg, Brandenberg, Fahl, Geschwend, Herrenschwand, Muggenbrunn, Präg, Schlechtnau, Todtnauberg

Nr. 10  Freitag, den 6. März 2026  76. Jahrgang

Quelle:  https://www.landtagswahl-bw.de/wahlablauf

Das neue Wahlrecht!
Bei der Landtagswahl 2026 hat der Wähler zum ersten Mal zwei Stimmen. Damit wird sowohl entschieden, wer den Wähler 
direkt im Wahlkreis vertritt, als auch wie stark die Parteien im Landtag vertreten sind.
So ist der Stimmzettel aufgebaut:
Der Stimmzettel enthält alle Parteien und Bewerber:innen, die im Wahlkreis antreten. Da diese von Wahlkreis zu Wahlkreis 
variieren, gibt es keinen einheitlichen Stimmzettel für ganz Baden-Württemberg.
Die Reihenfolge sieht so aus:
1. Zuerst die Parteien, die bei der letzten Landtagswahl angetreten sind – in der Reihenfolge ihres damaligen Ergebnis-

ses (2021: Grüne, CDU, SPD, FDP, AfD, ...).
2. Danach alle Parteien, die bei der letzten Wahl 

noch nicht dabei waren – in alphabetischer Rei-
henfolge.

3. Bei der Erststimme stehen nach den Bewer-
ber:innen von Parteien mit Landesliste die Kreis-
wahlvorschläge sonstiger Parteien (ohne Lan-
desliste) alphabetisch nach Parteinamen

4. Danach die Einzelbewerber:innen in der Reihen-
folge des Eingangs ihrer Bewerbung beim Kreis-
wahlleiter.

Zwei Stimmen!
Somit sind zwei Kreuze zu vergeben:
• Erststimme – für die Person, die den Wahlkreis 

direkt im Landtag vertreten soll.
• Zweitstimme – für die Landesliste einer Partei, 

also dafür, wie viele Sitze jede Partei insgesamt 
bekommt.

Der Wähler kann beide Stimmen derselben Partei 
geben – oder sie splitten: zum Beispiel die Erst-
stimme an eine Kandidatin von Partei A und die 
Zweitstimme an Partei B. Wenn nur eine Stimme 
abgegeben wird – egal, ob Erst- oder Zweitstimme 
–, so zählt diese eine Stimme. Die nicht abgegebene 
Stimme wird als ungültig gewertet.

So läuft die Stimmabgabe ab:
Am Wahltag geht der Wähler mit seiner Wahlbe-
nachrichtigung sowie seinem Personalausweis in 
sein Wahllokal. Dort bekommt er den Stimmzettel 
ausgehändigt und geht in die Wahlkabine. Hier gibt 
der Wähler seine Stimmen geheim ab. Die Kennzeich-
nung sollte mit einem Kreuz (�) klar und deutlich in 
den Kreis neben dem Namen oder der Partei erfolgen. 
Bitte keine Kommentare, Zusätze oder Streichungen 
eintragen dies führt dazu, dass der Stimmzettel un-
gültig ist.

Wenn Hilfe benötigt wird:
Blinde und sehbehinderte Menschen können eine 
Stimmzettelschablone verwenden. Der Wähler 
darf sich im Wahllokal auch von einer Hilfsperson
helfen lassen.

Am 08. März 2026 fi ndet die Wahl 
zum 18. Landtag von Baden-Württemberg statt.
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WICHTIGE KONTAKTE FÜR DEN NOTFALL UND IN DER STADT

 Impressum
Das Amtsblatt der Stadt Todtnau erscheint wöchentlich freitags.

Herausgeber: Stadt Todtnau, tn@todtnau.de

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Oliver W. Fiedel oder die/der von ihm Beauftragte.

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende des jeweiligen Vereins. 

Für den Anzeigenteil/ Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 07771 9317-11,
www.primo-stockach.de, anzeigen@primo-stockach.de

Bezugspreis: 36,00 Euro jährlich

 Stadtverwaltung Todtnau
Rathausplatz 1, 79674 Todtnau
Telefon: 07671/996-0 • Telefax: 07671/996-37
Mail: info@todtnau.de
Website: https://stadt.todtnau.de

Öff nungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr:  08:30 bis 12:30 Uhr
Mi  14:00 bis 17:30 Uhr
Do  14:00 bis 16:30 Uhr

Termine sind auch außerhalb der angegeben Zeiten nach 
Absprache möglich. Selbstverständlich nehmen wir Ihr Anliegen 
gerne jederzeit auch per Email entgegen.

 Notrufnummern
Polizei/Notruf:  110

Feuerwehr und Rettungsdienst:  112

Krankenwagen und Bergrettung:  19222

Giftnotruf Freiburg:  0761/19240

Polizeiposten Oberes Wiesental:  07673/88900

 Störungsdienste
Gas - EOW Störung (außerh. Dienstzeit):  0800/2767767

Wasser - EOW Störung (außerh. Dienstzeit):  07671/99996-66

Strom - EOW Störung (außerh. Dienstzeit):  07623/921818

 Hausnotdienst
Zufl uchtsort für misshandelte Frauen und ihre Kinder, 
Tag und Nacht erreichbar unter:  07621/49325

DRK Hausnotruf + Nachbarschaftshilfe:  07621/151541

 Bereitschaftsdienste
Apotheken-Bereitschaft
Diensthabende Apotheken: aus dem deutschen Festnetz unter 
0800 0022833, per Mobiltelefon 22833 oder unter www.aponet.de.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
(allgemein, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst, 
wenn Hausarzt nicht erreichbar, insbesondere Wochenende, Feiertage und 
in der Nacht) oder online: „Patienten-Navi“ www.116117.de

Bereitschaftspraxis Kreiskrankenhaus Lörrach
Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH, Spitalstr. 25
Montag + Dienstag + Donnerstag: 18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch + Freitag: 16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag, 8.00 – 21.00 Uhr (ohne Anmeldung)

Bereitschaftspraxis Kinder Lörrach
St. Elisabethen-Krankenhaus, Feldbergstr. 15
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 – 15.00 Uhr (ohne Anmeldung)

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
In dringenden Notfällen (0,039 €/min) 01801/116116
Weitere Informationen unter 
https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/ 
dort erfahren Sie, welche Praxen in Ihrer Nähe Notdienst haben.

 Beratungsstellen
Telefon-Seelsorge (kostenlos)  0800/1110111

Allgemeiner sozialer Dienst  07621/4105256
des Landkreises Lörrach (Schopfheim) 

Drogenberatung des bwlv.  07621/1623490
Außenstelle Zell i. W. • Schopfheimer Str. 55
donnerstags von 14.00 – 19.00 Uhr (14-tägig) 

Kinderschutzbund Schopfheim 07622/63929
Mo.– Fr., 9.00 – 12.00 Uhr (und nach Vereinbarung) 
+ Ausbildung und Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern 
und Babyrittern und Beratung von Eltern

Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ 116111
Mo.– Sa., 14.00 – 20.00 Uhr (anonym/kostenlos) 

Psychologische Beratungsstelle  07621/4105353
Außenstelle Schopfheim 
für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Mo., Di., Do. + Fr. 9.00 –12.30 Uhr • Do. 13.30 Uhr – 17.30 Uhr

Psychologische Beratungsstelle  07621/3087
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
in Lörrach und Schopfheim, beratung@efl -loerrach.de

Ehrenamtliche und kostenfreie Stillberatung 07671/9995309
Melanie Dietsche, zertifi zierte Stillberaterin (AFS) 

 Sozialarbeit
Familienzentrum Oberes Wiesental 07622/69759675
Neustadtstraße 1, 79677 Schönau 
Verschiedene Beratungsangebote für Familien, vertraulich 
und i.d.R. kostenfrei, off ene Begegnungsangebote
FamzOW@diakonie-loerrach.com • Mo. – Fr. von 9.00 – 11.00 Uhr

Flüchtlingssozialarbeit und Integrationsmanagement 07673/3408094
Wiesenstraße 26, 79677 Schönau i. Schw.  0160/95188955
Team Oberes Wiesental, Carolina Bruck-Santos
carolina.bruck-santos@caritas-loerrach.de
Mo.: 9.00 bis 12.00 Uhr • Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung

„DOTAmobil“ der Tafel Schopfheim
Parkplatz Netto-Markt – jeden Dienstag in Todtnau – 11.30 – 12.50 Uhr
für Einzelpersonen, Paare und Familien mit niedrigem Einkommen, 
nur mit Einkaufsberechtigung (kann am „DOTAmobil“ beantragt werden)

Sozialstation Oberes Wiesental 07673/7252

 Tierärzte
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 07621/1542807

Praxis Dr. Dörfl inger 07622/64020
Oberdorfstr. 3, Schopfheim–Eichen

Praxis Dr. Schlipf 07622/688588
Goethestraße 9, 79650 Schopfheim
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Stadt Todtnau
Landkreis Lörrach

Polizeiverordnung
gegen umweltschädliches Verhalten, 
Belästigung der Allgemeinheit, zum 
Schutz von Grün- und Erholungsanla-
gen und über das Anbringen von Haus-
nummern (Polizeiliche Umweltschutz-
verordnung)

Aufgrund von § 17 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 1 Abs .1 und § 26 Abs. 1 des Poli-
zeigesetzes für Baden-Württemberg in 
der Fassung vom 6. Oktober 2020 (GBL. 
S. 735 ber.S.1092) sowie von § 8 des Ge-
setzes über die Anerkennung von Ku-
rorten und Erholungsorten vom 18.Juli 
2019 (GBL. S. 329) wird mit Zustimmung 
des Gemeinderates vom 26.02.2026
verordnet:

Abschnitt 1
Allgemeine Regelungen

§1
Begriff sbestimmungen

(1) Öff entliche Straßen sind alle Stra-
ßen, Wege und Plätze, die dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet sind 
(§ 2 Abs. 1 StrG) oder auf denen ein 
tatsächlicher öff entlicher Verkehr 
stattfi ndet.

(2) Gehwege sind die dem öff entlichen 
Fußgängerverkehr gewidmeten oder 
ihm tatsächlich zur Verfügung ste-
henden Flächen ohne Rücksicht auf 
ihren Ausbauzustand. Sind solche 
Gehwege nicht vorhanden, gelten als 
Gehwege die seitlichen Flächen am 
Rande der Fahrbahn in einer Breite 
von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch 
Fußwege, Fußgängerzonen, ver-
kehrsberuhigte Bereiche im Sinne 
der StVO und Treppen (Staff eln).

(3) Grün- und Erholungsanlagen sind 
allgemein zugängliche, gärtnerisch 
gestaltete Anlagen, die der Erho-
lung der Bevölkerung oder der Ge-
staltung des Orts- und Landschafts-
bildes dienen. Dazu gehören auch 
Verkehrsgrünanlagen und allgemein 
zugängliche Kinderspielplätze.

Abschnitt 2
Schutz gegen Lärmbelästigung

§2
Benutzung von Rundfunkgeräten, 

Lautsprechern, 
Musikinstrumenten u.ä.

(1)  Rundfunk- und Fernsehgeräte, Laut-
sprecher, Tonwiedergabegeräte, 
Musikinstrumente sowie andere me-
chanische oder elektro-akustische 
Geräte zur Lauterzeugung dürfen nur 
so benutzt werden, dass andere nicht 

erheblich belästigt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Geräte oder 
Instrumente bei off enen Fenstern 
oder Türen, auf off enen Balkonen, im 
Freien oder in Kraftfahrzeugen be-
trieben oder gespielt werden. 

(2)  Abs. 1 gilt nicht:
 a) bei Umzügen, Kundgebungen, 

Märkten und Messen im Freien und 
bei Veranstaltungen, die einem her-
kömmlichen Brauch entsprechen,

 b) für amtliche Durchsagen.
(3) In der Lärmschutzzone (Abs. 4) dür-

fen die in Abs. 1 genannten Geräte, 
Instrumente und dergl, auf öff ent-
lichen Straßen, Gehwegen, in öf-
fentlichen Anlagen, im Kurpark, in 
Kurund Badeanlagen - und einrich-
tungen und auf Parkplätzen nicht 
betrieben werden oder gespielt 
werden. Dies gilt nicht für Kurkon-
zerte, für von der Stadtverwaltung 
genehmigte Veranstaltungen, An-
sagen des Aufsichtspersonals in 
Kur- und Badeanlagen und soweit 
dies zur Wahrnehmung öff entlicher 
Aufgaben erforderlich ist.

(4) Zum besonderen Schutz der Kurbe-
reiche wird folgende Lärmschutz-
zone gebildet, die in dem anliegen-
den Lageplan, der wesentlicher 
Bestandteil dieser Verordnung ist, 
farblich dargestellt ist:

 Im Stadtteil Todtnauberg grün 
schraffi  ert.

§ 2 a
Schutz der Nachtruhe

Die Nachtruhe in der Stadt Todtnau 
dauert von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. In 
dieser Zeit sind alle Betätigungen ver-
boten, die geeignet sind, die Nachtruhe 
zu stören, soweit nicht spezialgesetzli-
che Bestimmungen Anwendung fi nden.

§ 3
Lärm aus Gaststätten

(1)  Aus Gaststätten und Versammlungs-
räumen, innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Gebiete oder 
in der Nähe von Wohngebäuden 
darf kein Lärm nach außen dringen, 
durch den andere erheblich beläs-
tigt werden. Fenster und Türen sind 
erforderlichenfalls geschlossen zu 
halten.

(2) Innerhalb der Lärmschutzzone (§ 2 
Abs. 4) und an deren Grenzen darf 
der von Gaststätten oder Versamm-
lungsräumen ausgehende Lärm die 
in § 5 a Abs. 1 genannten Richtwerte 
nicht überschreiten.

(3) Außerhalb geschlossener Räumlich-
keiten dürfen Gaststätten in der Lärm-
schutzzone zwischen 22:00 Uhr und 
09:00 Uhr nicht betrieben werden.

§ 4
Lärm von Sport- und Spielplätzen

(1)  Sport- und Spielplätze, die weniger 
als 50 m von der Wohnbebauung 
entfernt sind, dürfen in der Zeit zwi-
schen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr nicht 
benützt werden.

(2) Bei Sportplätzen bleiben die Vor-
schriften nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz, insbesondere 
die Sportanlagenlärmschutzverord-
nung, unberührt.

§ 5
Haus- und Gartenarbeiten

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die ge-
eignet sind, die Ruhe anderer zu stö-
ren, dürfen in der Zeit von 13:00 Uhr 
bis 14:00 Uhr und von 21:00 Uhr bis 
07:30 Uhr nicht ausgeführt werden. 
Zu den Haus- und Gartenarbeiten 
gehören insbesondere der Betrieb 
von Bodenbearbeitungsgeräten mit 
Verbrennungsmotoren, von Rasen-
mähern, Laubsaugern und Häcks-
lern, das Hämmern, Bohren, Sägen 
und Holzspalten, das Ausklopfen von 
Teppichen, Betten, Matratzen u. ä.

I.  Für die Stadtteile Brandenberg-Fahl, 
Schlechtnau, Geschwend und Präg-

 Herrenschwand
(2) Die Vorschriften nach dem Bun-

d e s - I m m i s s i o n s s c h u t z g e s e t z , 
insbesondere 32. Verordnung 
zur Durchführung des Bundesim-
missionsschutzgesetzes (Gerä-
te- und Lärmschutzverordnung – 
32.BISchV-), bleiben unberührt.

II.  Für die Stadtteile Todtnau, Todtnau-
berg, Muggenbrunn und Aftersteg

(3) Weitergehende Einschränkungen 
aufgrund immissionsschutzrecht-
licher Vorschriften, insbesondere 
nach der 32. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Geräte- und Lärm-
schutzverordnung –32.BimschVO-), 
bleiben unberührt.

§ 5 a
Bauarbeiten und sonstige 

gewerbliche Arbeiten in der 
Lärmschutzzone

(1) In der Lärmschutzzone (§ 2 Abs. 4) 
dürfen Bauarbeiten oder sonstige 
gewerbliche Arbeiten nur durchge-
führt werden, wenn folgende Immis-
sionsrichtwerte nicht überschritten 
werden:

 während der Nachtruhezeit
 40 dB(A)
 während der Ruhezeit bei Tage
 45 dB(A)
 während der übrigen Zeit
 50 dB(A)
(2) Als Ruhezeit bei Tage wird die Zeit 

von 13:00 bis 14:00 Uhr, als Nacht-

Öffentliche Bekanntmachung 
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ruhezeit die Zeit von 21:00 bis 07.30 
Uhr bestimmt.

(3) Kreischende Schleif- und Sägema-
schinen sowie sonstige feststehen-
de Arbeitsmaschinen mit ähnlichen 
Geräuschen in hohen Tonlagen dür-
fen nur in geschlossenen Räumen 
betrieben werden. Das gilt auch für 
Baustellen.

(4) In geschlossenen Räumen, insbe-
sondere in Werkstätten, Montage-
hallen, Lagerräumen und ähnlichem, 
sind bei ruhestörenden Arbeiten 
Fenster und Türen geschlossen zu 
halten, auch wenn die Richtwerte in 
Abs. 1 nicht überschritten werden.

§ 5 b
Störungen durch den 

Fahrzeugverkehr außerhalb 
öff entlicher Straßen und Gehwege

In bewohnten Gebieten oder in der 
Nähe von Wohngebäuden ist es auch 
außerhalb öff entlicher Straßen und 
Gehwege verboten,
1. Kraftfahrzeugmotoren unnötig lau-

fen zu lassen oder hochzujagen,
2.  Fahrzeug- und Garagentüren über-

mäßig laut zu schließen,
3.  Fahrräder mit Hilfsmotor und Moto-

ren von Krafträdern in Toreinfahr-
ten, Durchfahrten oder auf Innenhö-
fen von Wohnhäusern anzulassen,

4.  Schallzeichen aus anderen als ver-
kehrsbedingten Gründen abzugeben,

5.  beim Be- und Entladen von Fahrzeu-
gen unnötig Lärm zu erzeugen,

6.  sich bei nächtlichen An- und Abfahr-
ten von Kraftfahrzeugen, insbeson-
dere bei Gastund Beherbergungs-
stätten, lärmend zu unterhalten.

§ 6
Lärm durch Tiere

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu 
halten, dass niemand durch anhaltende 
tierische Laute mehr als nach den Um-
ständen unvermeidbar gestört wird.

Abschnitt 3
Umweltschädliches Verhalten und 

Belästigung der Allgemeinheit
§ 7

Abspritzen von Fahrzeugen
(1)  Das Abspritzen von Fahrzeugen auf 

öff entlichen Straßen ist untersagt.
(2) Das Abwaschen von Fahrzeugen ist 

nur gestattet, wenn dadurch keine 
Glatteisbildung auf öff entlichen 
Straßen zu erwarten ist.

§ 8
Benutzung öff entlicher Brunnen

Öff entliche Brunnen dürfen nur ent-
sprechend ihrer Zweckbestimmung 
benutzt werden. Es ist verboten, sie zu 

beschmutzen sowie das Wasser zu ver-
unreinigen.

§ 9
Verkauf von Lebensmitteln im Freien
(1)  Werden Speisen und Getränke zum 

Verzehr an Ort und Stelle verab-
reicht, so sind für Speisereste und 
Abfälle geeignete Behälter bereit-
zustellen.

(2) Betriebe mit Straßenverkauf sind 
verpfl ichtet, im Umkreis von 50 Me-
tern um ihren Betrieb Umverpackun-
gen, Servietten und dergleichen ein-
zusammeln und ordnungsgemäß zu 
entsorgen.

§ 10
Gefahren durch Tiere

(1)  Tiere sind so zu halten und zu beauf-
sichtigen, dass niemand gefährdet 
wird.

(2)  Das Halten von Raubtieren, Gift- 
und Riesenschlangen und ähnlichen 
Tieren, die durch ihre Körperkräfte, 
Gifte oder ihr Verhalten Personen 
gefährden können, ist der Ortspoli-
zeibehörde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Im Innenbereich (§§ 30 - 34 Bauge-
setzbuch) sind auf öff entlichen Stra-
ßen und Gehwegen Hunde an der 
Leine zu führen. Ansonsten dürfen 
Hunde ohne Begleitung einer Per-
son, die durch Zuruf auf das Tier ein-
wirken kann, nicht frei umherlaufen.

(4)  Die Leinenpfl icht gilt außerdem
1.  für den ortsnahen „Todtnauerliweg“ 

auf den Gemarkungen der Stadt 
Todtnau zwischen der Silberberg-
schule und der Gemarkungsgrenze 
zur Gemeinde Utzenfeld,

2.  auf dem Weg zwischen dem Wasser-
fall-Parkplatz im Ortsteil Aftersteg 
und dem Aussichtspunkt oberhalb 
der Todtnauer Wasserfälle sowie 
auf dem Weg zwischen dem Aus-
sichtspunkt oberhalb der Todtnauer 
Wasserfälle und dem Parkplatz Hän-
gebrücke im Ortsteil Todtnauberg,

3.  im Bereich der „Hoh“, welche
 -  im Norden durch den an den 
  Hermann-Weg angrenzenden Wald,
 -  im Osten durch den Brandbach,
 -  im Süden durch das Siedlungsende 
  des Stadtgebietes,
 -  im Westen durch das Siedlungs-
  ende der Straßen Obere Sonnhalde 
  und Sonnhalde
 begrenzt wird. Ergänzend zur Benen-

nung verdeutlichen die anhängen-
den Lagepläne den Geltungsbereich 
der in Satz 1 Nr. 2 und 3 benannten 
Gebiete im Außenbereich.

§ 11
Verunreinigung durch Hunde

Der Halter oder Führer eines Hundes 

hat dafür zu sorgen, dass dieser seine 
Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- 
und Erholungsanlagen oder in fremden 
Vorgärten verrichtet.
Dennoch dort abgelegter Hundekot ist 
unverzüglich zu beseitigen.

§ 12
Bettelei

Auf der Gemarkung der Stadt Todtnau 
ist das die körperliche Nähe suchende 
oder sonst besonders aufdringliche 
Betteln sowie das Anstiften von Min-
derjährigen zu dieser Art des Bettelns 
verboten.

§ 13
Belästigung durch 

Ausdünstungen u. ä.
Übel riechende Gegenstände und Stof-
fe dürfen in der Nähe von Wohngebäu-
den nicht gelagert, verarbeitet oder 
befördert werden, wenn Dritte dadurch 
in ihrer Gesundheit geschädigt oder er-
heblich belästigt werden.

§ 14
Unerlaubtes Plakatieren, 

Beschriften, Bemalen
(1)  An öff entlichen Straßen und Gehwe-

gen sowie in Grün- und Erholungsan-
lagen oder den zu ihnen gehörenden 
Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der 
Ortspolizeibehörde untersagt,

-  außerhalb von zugelassenen Plakat-
trägern (Plakatsäulen, Anschlagta-
feln usw.) zu plakatieren;

-  andere als dafür zugelassene Flächen 
zu beschriften oder zu bemalen. Dies 
gilt auch für bauliche oder sonstige 
Anlagen, die von öff entlichen Stra-
ßen und Gehwegen oder Grün- und 
Erholungsanlagen einsehbar sind.

(2)  Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu ertei-
len, wenn öff entliche Belange nicht 
entgegenstehen, insbesondere eine 
Verunstaltung des Orts- und Stra-
ßenbildes nicht zu befürchten ist.

(3)  Wer entgegen den Verboten des § 14 
Abs. 1 außerhalb von zugelassenen 
Plakatträgern plakatiert oder ande-
re als dafür zugelassene Flächen be-
schriftet oder bemalt, ist zur unver-
züglichen Beseitigung verpfl ichtet. 
Die Beseitigungspfl icht triff t unter 
den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 
des Polizeigesetzes auch den Veran-
stalter oder die sonstige Person, die 
auf den jeweiligen Plakatanschlä-
gen oder Darstellungen nach Satz 1 
als Verantwortlicher benannt wird.

§ 15
Belästigung der Allgemeinheit

(1) Auf öff entlichen Straßen und Geh-
wegen sowie in Grün- und Erho-
lungsanlagen ist untersagt:
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1.  das Nächtigen,
2.  das Verrichten der Notdurft,
3.  das Lagern oder dauerhafte Verwei-

len außerhalb von Freiausschank-
fl ächen oder Einrichtungen, wie 
Grillstellen u.ä., ausschließlich oder 
überwiegend zum Zwecke des Alko-
holgenusses, wenn dessen Auswir-
kungen geeignet sind, Dritte erheb-
lich zu belästigen,

4.  der öff entliche Konsum von Betäu-
bungsmitteln,

5.  Gegenstände wegzuwerfen oder ab-
zulagern, außer in dafür bestimmte 
Abfallbehälter,

6.  Personen grob ungehörig zu belästi-
gen oder zu behindern.

(2)  Die Vorschriften des Strafgesetz-
buches, des Betäubungsmittelge-
setzes, des Kreislaufwirtschafts-
gesetztes des Bundes sowie des 
Landeskreislaufwirtschaftsgeset-
zes bleiben unberührt.

§ 16
Wertstoff sammelbehälter/

Altglassammelbehälter
Wertstoff sammelbehälter (Altglas-
sammelbehälter) dürfen in der Zeit von 
20:00 Uhr bis 08:00 Uhr sowie an Sonn- 
und Feiertagen nicht benutzt werden.
Die Vorschriften nach dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz, insbesondere 
32. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (Ge-
räte- und Lärmschutzverordnung –32.
BISchV-), bleiben unberührt.

§ 17
Aufstellen von Zelten und 

Wohnwagen/-mobilen
(1)  Zelte und Wohnwagen/-mobile dür-

fen außerhalb baurechtlich geneh-
migter Campingplätze zum Aufent-
halt von Menschen nicht aufgestellt 
werden, wenn nicht die erforderli-
chen sanitären Einrichtungen zur 
Verfügung stehen. Grundstücksbe-
sitzern ist es untersagt, ihre Grund-
stücke dafür zur Verfügung zu stel-
len oder Verstöße gegen Satz 1 zu 
dulden. 

(2) Die Vorschriften des Naturschutz-
gesetzes, des Landeswaldgesetzes 
und der Straßenverkehrsordnung 
bleiben unberührt.

Abschnitt 4
Schutz der Grün- und 

Erholungsanlagen
§ 18

Ordnungsvorschriften
(1)  In den Grün- und Erholungsanlagen 

ist es unbeschadet der vorstehen-
den Vorschriften untersagt,

1.  Anpfl anzungen, Rasenfl ächen oder 
sonstige Anlagenfl ächen außerhalb 

der Wege und Plätze sowie der be-
sonders freigegebenen und ent-
sprechend gekennzeichneten Flä-
chen zu betreten;

2.  sich außerhalb der freigegebenen 
Zeiten aufzuhalten, Wegesperren zu 
beseitigen oder zu verändern oder 
Einfriedigungen oder Sperren zu 
überklettern;

3.  außerhalb der Kinderspielplätze 
oder der entsprechend gekenn-
zeichneten Tummelplätze zu spielen 
oder sportliche Übungen zu treiben, 
wenn dadurch die Ruhe Dritter ge-
stört oder Besucher belästigt wer-
den können;

4.  Wege, Rasenfl ächen, Anpfl anzun-
gen oder sonstige Anlagenteile zu 
verändern oder aufzugraben oder 
außerhalb zugelassener Feuerstel-
len Feuer anzumachen;

5.  Pfl anzen, Gras, Laub, Kompost, 
Erde, Sand oder Steine zu entfernen;

6.  Hunde, ausgenommen solche, die 
von Blinden oder Sehbehinderten 
mitgeführt werden, unangeleint 
umherlaufen zu lassen; auf Kinder-
spielplätze oder Liegewiesen dürfen 
Hunde nicht mitgenommen werden;

7.  Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmä-
ler, Einfriedigungen oder andere 
Einrichtungen zu beschriften, zu 
bekleben, zu bemalen, zu beschmut-
zen oder zu entfernen;

8.  Gewässer oder Wasserbecken zu 
verunreinigen oder darin zu fi schen;

9.  Schieß-, Wurf- oder Schleudergerä-
te zu benützen sowie außerhalb der 
dafür besonders bestimmten und 
entsprechend gekennzeichneten 
Stellen Wintersport (Rodeln, Ski-
laufen, Snowboarden oder Schlitt-
schuhlaufen) oder Inline-Skating 
zu treiben, zu reiten, zu zelten, zu 
baden oder Boot zu fahren;

10. Parkwege zu befahren und Fahrzeu-
ge abzustellen; dies gilt nicht für 
Kinderwagen und fahrbare Kran-
kenstühle sowie für Kinderfahrzeu-
ge, wenn dadurch andere Besucher 
nicht gefährdet werden.

(2) Die auf Kinderspielplätzen aufge-
stellten Turn- und Spielgeräte dür-
fen nur von Kindern bis zu 12 Jahren 
benützt werden.

Abschnitt 5
Anbringen von Hausnummern

§ 19
Hausnummern

(1)  Die Hauseigentümer haben ihre Ge-
bäude spätestens an dem Tag, an 
dem sie bezogen werden, mit der 
von der Gemeinde festgesetzten 
Hausnummer in arabischen Ziff ern 
zu versehen.

(2) Die Hausnummern müssen von der 

Straße aus, in die das Haus einnum-
meriert ist, gut lesbar sein. Unle-
serliche Hausnummernschilder sind 
unverzüglich zu erneuern. Die Haus-
nummern sind in einer Höhe von 
nicht mehr als 3 m an der der Stra-
ße zugekehrten Seite des Gebäudes 
unmittelbar über oder neben dem 
Gebäudeeingang oder, wenn sich 
der Gebäudeeingang nicht an der 
Straßenseite des Gebäudes befi n-
det, an der dem Grundstückszugang 
nächstgelegenen Gebäudeecke an-
zubringen. Bei Gebäuden, die von 
der Straße zurückliegen, können die 
Hausnummern am Grundstückszu-
gang angebracht werden.

(3)  Die Ortspolizeibehörde kann im 
Einzelfall anordnen, wo, wie und in 
welcher Ausführung Hausnummern 
anzubringen sind, soweit dies im In-
teresse der öff entlichen Sicherheit 
oder Ordnung geboten ist.

Abschnitt 6
Schlussbestimmungen

§ 20
Zulassung von Ausnahmen

Die Ortspolizeibehörde kann Ausnah-
men von den Vorschriften dieser Poli-
zeiverordnung zulassen,
a)  wenn für den Betroff enen eine nicht 

zumutbare Härte entsteht,
b)  für Straßenbauarbeiten,
c)  für Arbeiten im Interesse des öff ent-

lichen Personennahverkehrs und 
der Ausnahme keine öff entlichen 
Interessen entgegenstehen.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 26 
Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

1.  entgegen § 2 Abs. 1 Rundfunkge-
räte, Lautsprecher, Tonwiederga-
begeräte, Musikinstrumente sowie 
andere mechanische oder elekt-
ro-akustische Geräte zur Lauterzeu-
gung so benutzt, dass andere erheb-
lich belästigt werden;

2.  entgegen § 2 Abs. 3 in der Lärm-
schutzzone die in § 2 Abs. 1 genann-
ten Geräte, Instrumente und der-
gleichen betreibt oder spielt;

3.  entgegen § 2 a durch Lärm die Nacht-
ruhe stört;

4.  entgegen § 3 Abs. 1 aus Gaststätten 
und Versammlungsräumen Lärm 
nach außen dringen lässt, durch den 
andere erheblich belästigt werden;

5.  entgegen § 3 Abs. 2 zulässt, dass 
der von Gaststätten oder Versamm-
lungsräumen ausgehende Lärm die 
in § 5 a Abs. 1 genannten Richtwerte 
überschreitet;
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6.  entgegen § 3 Abs. 3 Gastwirtschaf-
ten außerhalb geschlossener Räum-
lichkeiten betreibt;

7.  entgegen § 4 Abs. 1 Sport- und Spiel-
plätze benützt;

8.  entgegen § 5 Abs. 1 Haus- und Gar-
tenarbeiten durchführt;

9.  entgegen § 5 a Abs. 1 Bauarbeiten 
oder sonstige gewerbliche Arbeiten 
ausführt und dabei die dort genann-
ten Immissionsrichtwerte über-
schreitet;

10. entgegen § 5 a Abs. 3 die dort auf-
geführten Arbeitsmaschinen außer-
halb geschlossener Räumlichkeiten 
betreibt;

11. entgegen § 5 a Abs. 4 bei ruhestö-
renden Arbeiten Fenster und Türen 
nicht geschlossen hält;

12. entgegen § 5 b außerhalb öff entli-
cher Straßen und Gehwege Kraft-
fahrzeugmotoren unnötig laufen 
lässt oder hochjagt, Garagen- und 
Fahrzeugtüren übermäßig laut 
schließt, Fahrräder mit Hilfsmotor 
und Motoren von Krafträdern in To-
reinfahrten, Durchfahrten oder auf 
Innenhöfen von Wohnhäusern an-
lässt, Schallzeichen aus anderen als 
verkehrsbedingten Gründen abgibt, 
beim Be- und Entladen von Fahrzeu-
gen unnötig Lärm erzeugt, sich bei 
nächtlichen An- und Abfahrten von 
Kraftfahrzeugen lärmend unterhält;

13. entgegen § 6 Tiere so hält, dass an-
dere erheblich belästigt werden;

14. entgegen § 7 Abs. 1 Fahrzeuge auf 
öff entlichen Straßen abspritzt;

15. entgegen § 7 Abs. 2 Fahrzeuge ab-
wäscht, obwohl sich dabei Glatteis 
auf öff entlichen Straßen bildet;

16. entgegen § 8 öff entliche Brunnen 
entgegen ihrer Zweckbestimmung 
benutzt, sie beschmutzt oder das 
Wasser verunreinigt;

17. entgegen § 9 Abs. 1 geeignete Be-
hälter für Speisereste und Abfälle 
nicht bereit hält;

18. entgegen § 9 Abs. 2 als Betriebsin-
haber nicht dafür Sorge trägt, dass 
Umverpackungen, Servietten und 
dergleichen im Umkreis von 50 Me-
tern vom Betrieb nicht eingesam-
melt und ordnungsgemäß entsorgt 
werden;

19. entgegen § 10 Abs. 1 Tiere so hält 
oder beaufsichtigt, dass andere ge-
fährdet werden;

20. entgegen § 10 Abs. 2 das Halten ge-
fährlicher Tiere der Ortspolizeibe-
hörde nicht unverzüglich anzeigt;

21. entgegen § 10 Abs. 3 Hunde frei um-
herlaufen lässt;

22. entgegen § 10 Abs. 4 Hunde frei um-
herlaufen lässt;

23. entgegen § 11 als Halter oder Führer 
eines Hundes verbotswidrig abge-
legten Hundekot nicht unverzüglich 
beseitigt;

24. entgegen § 12 bettelt oder Minder-
jährige zu solchem Betteln anstiftet;

25. entgegen § 13 übel riechende Ge-
genstände und Stoff e lagert, verar-
beitet oder befördert;

26. entgegen § 14 Abs. 1 plakatiert 
oder nicht dafür zugelassene Flä-
chen beschriftet oder bemalt oder 
als Verpfl ichteter der in § 14 Abs. 3 
beschriebenen Beseitigungspfl icht 
nicht nachkommt;

27. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 nächtigt;
28. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 2 die Not-

durft verrichtet;
29. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 3 außerhalb 

von Freiausschankfl ächen oder Ein-
richtungen, wie Grillstellen u.ä., aus-
schließlich oder überwiegend zum 
Zwecke des Alkoholgenusses lagert 
oder dauerhaft verweilt;

30. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 4 Betäu-
bungsmittel öff entlich konsumiert;

31. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 5 Gegen-
stände wegwirft oder ablagert;

32. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 6 auf öf-
fentlichen Straßen, in öff entlichen 
Anlagen oder öff entlichen Einrich-
tungen andere Personen grob unge-
hörig belästigt oder behindert;

33. entgegen § 16 Wertstoff  (Alt-
glas)-Sammelbehälter benutzt;

34. entgegen § 17 Abs. 1 Zelte oder 
Wohnwagen aufstellt oder als 
Grundstücksbesitzer deren Aufstel-
lung erlaubt oder duldet;

35. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 1 Anpfl an-
zungen, Rasenfl ächen oder sonstige 
Anlagenfl ächen betritt;

36. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 2 außerhalb 
der freigegebenen Zeiten sich in 
nicht dauernd geöff neten Anlagen 
oder Anlagenteilen aufhält, Wege-
sperren beseitigt oder verändert 
oder Einfriedigungen oder Sperren 
überklettert;

37. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 3 außer-
halb der Kinderspielplätze oder der 
entsprechend gekennzeichneten 
Tummelplätze spielt oder sportliche 
Übungen treibt;

38. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 4 Wege, 
Rasenfl ächen, Anpfl anzungen oder 
sonstige Anlagenteile verändert 
oder aufgräbt oder außerhalb zuge-
lassener Feuerstellen Feuer macht;

39. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 5 Pfl anzen, 
Gras, Laub, Kompost, Erde, Sand 
oder Steine entfernt;

40. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 6 Hunde 
unangeleint umherlaufen lässt oder 
Hunde auf Kinderspielplätze oder 
Liegewiesen mitnimmt;

41. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 7 Bänke, 
Schilder, Hinweise, Denkmäler, Ein-
friedigungen oder andere Einrich-
tungen beschriftet, beklebt, bemalt, 
beschmutzt oder entfernt;

42. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 8 Gewässer 

oder Wasserbecken verunreinigt 
oder darin fi scht;

43. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 9 Schieß-, 
Wurf- oder Schleudergeräte benützt 
sowie außerhalb der dafür bestimm-
ten oder entsprechend gekenn-
zeichneten Stellen Wintersport (Ro-
deln, Skilaufen, Snowboarden oder 
Schlittschuhlaufen) oder Inline-Ska-
ting betreibt, reitet, zeltet, badet 
oder Boot fährt;

44. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 10 Parkwe-
ge befährt oder Fahrzeuge abstellt;

45. entgegen § 18 Abs. 2 Turn- und Spiel-
geräte benutzt;

46. entgegen § 19 Abs. 1 als Hauseigen-
tümer die Gebäude nicht mit den 
festgesetzten Hausnummern ver-
sieht;

47. unleserliche Hausnummernschilder 
entgegen § 19 Abs. 2 nicht unverzüg-
lich erneuert oder Hausnummern 
nicht entsprechend § 19 Abs. 2 an-
bringt.

(2)  Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnah-
me nach § 20 zugelassen worden ist.

(3) Die in Abs. 1 aufgeführten Ord-
nungswidrigkeiten können mit einer 
Geldbuße gemäß § 26 Abs. 2 Polizei-
gesetz geahndet werden.

§ 22
Inkrafttreten

(1) Diese Polizeiverordnung tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2)  Gleichzeitig treten die früheren Po-
lizeiverordnungen, die dieser Po-
lizeiverordnung entsprechen oder 
widersprechen, außer Kraft, ins-
besondere die Polizeiverordnung 
gegen umweltschädliches Verhalten 
vom 01.01.2006.

Todtnau, den 26.02.2026
- Ortspolizeibehörde -
gez.
Fiedel, Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von aufgrund der GemO 
erlassenen Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Polizeiverord-
nung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Polizeiver-
ordnung gegenüber der Stadt Todtnau 
geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öff ent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Polizei-
verordnung verletzt worden sind.
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Anlage zu § 2 Abs. 4
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Stadt Todtnau

Öff entliche 
Bauausschusssitzung

Am Mittwoch, 11. März 2026 fi ndet um 
18:00 Uhr im Rathaus Todtnau, Rathaus-
platz 1, Sitzungs-Saal (Zimmer-Nr. 2.4) 
eine öff entliche Bauausschusssitzung 
statt.

Hierzu wird die Bevölkerung freundlich 
eingeladen.

Zur Beratung kommen voraussichtlich 
folgende Punkte: 

1. Fragen und Anregungen aus der 
Bevölkerung   

2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus 
der nichtöff entlichen Bauaus-
schusssitzung vom 14.01.2026

3. Bauvoranfrage zum Anbau einer 
Bergehalle (Heu- und Strohla-
ger), Flst.Nr. 1140, 1141, 1142 und 
1143/1, Todtnau

4. Bauantrag zum Neubau einer 
Stützmauer zur Hangsicherung, 
Flst.Nr. 589/20, Todtnau

5. Bauantrag zum Anbau einer Au-
ßentreppe, Flst.Nr. 825, Todtnau

6. Bauantrag zum Einbau von 
Dachgauben, Anbau eines Balkons 
und Wintergartens, Flst.Nr. 2286, 
Präg

7. Bauantrag zum Teilabbruch und 
Wiederaufbau eines Wohnhaues, 
Flst.Nr. 18, Aftersteg

8. Brücke Schwimmbadweg Todtnau-
berg, Bauwerk TO 045, Anpassung 
der Planung zum Ersatzneubau

9. Kanalsanierung Sonnhalde
10. Entwicklung Gewerbegebiet Ge-

schwend, Erstellung eines städte-
baulichen Konzeptes

11. Verschiedenes
12 Kostenleistungsberechnung Bauhof 
 Todtnau 2025

Todtnau, den 06.03.2026
Oliver W. Fiedel, Bürgermeister

Todtnauberg

Öff entliche Sitzung des 
Ortschaftsrates
Am Montag, 09.03.2026, 20:00 Uhr fi n-
det im Kurhaus, eine öff entliche Ort-
schaftsratssitzung statt, zu der alle Ein-
wohner/innen eingeladen sind.

Zur Beratung kommen voraussichtlich 
folgende Punkte:

1.  Fragen und Anregungen aus der 
Bevölkerung

2.  Brücke Schwimmbadweg Todtnau-
berg, Bauwerk TO 045, Anpassung 
der Planung zum Ersatzneubau

3.  Bekanntgaben und Sachstandsbe-
richte

4.  Verschiedenes

Todtnau, 02.03.2026

-Franziska Brünner-
Ortsvorsteherin

Das Bauamt informiert

Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn
Die Erschließungsarbeiten für den 3. Bauabschnitt in der Hohfelsstraße in Muggenbrunn werden je nach Wetter voraussichtlich 
ab der KW 11 erneut aufgenommen. Die Stadt Todtnau hat einen E-Mail-Verteiler eingerichtet, um Sie zusätzlich zu unserer 
Homepage über die aktuellen Informationen zu den Erschließungsarbeiten auf dem Laufenden zu halten. Gerne können Sie uns 
Ihre aktuelle E-Mail-Adresse an bauamt@todtnau.de zukommen lassen.
Informationen zu den Erschließungsmaßnahmen fi nden Sie ebenfalls auf der Homepage der Stadt Todtnau unter dem Register 
„News“ unter folgendem Link: https://stadt.todtnau.de/news.html
Für Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir bitten um Verständnis und Geduld während der Bauarbeiten.

Stadt Todtnau 

Abfallwirtschaft 

Abgabemöglichkeit für Grünschnitt
Nächste Grünschnitt-Annahme

in Todtnauberg:

Samstag, 7. März 2026 von 10.00 – 12.00 Uhr

Wo? Parkplatz Scheuermatt

Was? Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Wurzel-
stöcke bis zu einem Durchmesser von 15 cm, Rasenschnitt, 
Herbstlaub sowie Abraum von Beeten und Balkonkästen.

Wie? Zum Bündeln darf nur leicht verrottbare Schnur ver-
wendet werden. Wird Material in Säcken, Kartons o . ä. an-
geliefert, müssen die leeren Behältnisse wieder mitgenom-
men werden.
Wichtig: Das Material muss frei von Verunreinigungen sein.

Mengenbegrenzung: Es werden nur haushaltsübliche Men-
gen bis zu 2 cbm entgegengenommen.

Weitere ständige 
Grünabfallannahme:
Grünschnittplatz in Schönau-Brand 
(Nähe Straßenmeisterei). Grünschnitt 
wird dort mittwochs von 17.00 – 
19.00 Uhr und samstags von 9.00 
– 13.00 Uhr angenommen.

Bürgermeisteramt 
Todtnau
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Altpapiersammlungen
am 14. März 2026

- Durch den Turnverein
Samstag, 14. März, ab 9.00 Uhr in den 
Stadtteilen Muggenbrunn, Aftersteg, 
Fahl, Brandenberg, Schlechtnau sowie 
in Todtnau-Stadt.  Achtung für Selbst-
anlieferer: Containerstandort Parkplatz 
Kandermatt, Zufahrt Sportplatz

- Durch den Kirchenchor 
Geschwend-Präg

   Samstag, 14. März, in Geschwend und 
Präg.

  
Gesammelt bzw. angenommen 
werden:
Sortenreines Papier
* Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte

* Prospekte, Kataloge
* Telefonbücher
* Schnipselpapier (Notizpapier)

NICHT mit – bzw. angenommen werden:
* Kartonage und Pappe
* Papiertragetaschen, Braunkuverts
* Hygienepapier (Papierhandtücher, 
   Taschentücher u.a.)
* Aktenvernichtetes Papier
* Bücher

Zum Bündeln bitte keinen Draht, keine 
Klebebänder und keine Plastiktüten 
verwenden!

Unterstützen Sie auch 2026 die Todt-
nauer Vereine, die die Einnahmen aus 
den Wertstoff sammlungen für ihre 
Jugendarbeit dringend brauchen.

Umwelt und Natur 
Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg (LUBW)
Erfassungen von Tieren, Pfl anzen und 
Biotopen
In unserer Gemeinde werden im Zeit-
raum von März bis Ende November 2026 
Erfassungen von Tieren und Pfl anzen 
im Auftrag der LUBW Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg durchge-
führt. Dabei wird unsere Gemeindefl ä-
che nicht fl ächendeckend untersucht. 
Die Untersuchungen erfolgen auf weni-
gen Stichprobenfl ächen, überwiegend 
im Außenbereich unserer Gemeinde. 
Ziel ist es, langfristig die Qualität von 
Biotopen bzw. das Vorkom-men und Be-
standstrends von Tier- und Pfl anzenar-
ten zu erfassen. Die Ergebnisse werden 
auf Landes- und teils auch Bundesebe-
ne hochgerechnet, um Aussagen zur 
Entwicklung treff en zu können.

Die Erfassungen fi nden im Rahmen fol-
gender Monitoringprogramme statt:

Die Bundesrepublik Deutschland ist 
als Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union nach Art. 11 der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie (FFH-RL) verpfl ichtet, 

im gesamten Bundesgebiet regelmä-
ßig ein Monitoring zur Überwachung 
der Erhaltungszustände für Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse durch-
zuführen und die Ergebnisse an die EU 
zu berichten. Die in Baden-Württem-
berg untersuchten Arten sind Teil des 
bundesweiten Stichprobenmonitorings 
innerhalb der kontinentalen biogeogra-
phischen Region. Die Gesamtanzahl der 
Stichproben sowie die Verteilung auf 
die Bundesländer wurde vom Bundes-
amt für Naturschutz (BfN) vorgegeben 
und je nach Art um weitere Stichpro-
ben in den Bundesländern ergänzt. Die 
Ergebnisse fl ießen in den FFH-Bericht 
2031 ein. Die Lage der Stichprobenfl ä-
chen wurde im Rahmen einer Zufalls-
ziehung ausgewählt. Da die externen 
Dienstleistenden die Arbeiten selbst-
ständig planen, sind alle Flächen an-
gegeben, die zwischen 2026 und 2029 
beprobt werden. Weitere Informatio-
nen zur FFH-Richtlinie sowie deren Um-
setzung in Baden-Württemberg fi nden 
Sie auf der Internetseite der LUBW: 
FFH-Richtlinie

Im Rahmen dieser Erfassungen ist es 
den kartierenden Fachpersonen als 

Beauftragte der LUBW entsprechend 
den Vorgaben des § 52 NatSchG grund-
sätzlich erlaubt, Grundstücke ohne 
vorherige Anmeldung zu betreten. 
Die Kartierenden betreten nur off ene 
Landschaft und Wald im Außenbereich. 
Fest umzäunte Privatgärten werden 
ohne Zustimmung nicht betreten. Die 
von der LUBW beauftragten Personen 
haben eine Bescheinigung erhalten, 
die sie im Gelände mit sich führen. Die 
Stichprobenfl ächen bleiben anonym, 
um die Aussagekraft des Monitorings 
zu gewährleisten. Es erfolgt auch keine 
Zuordnung der Ergebnisse zu Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentü-
mern oder Bewirtschaftenden. Dau-
erhafte Markierungen werden nicht 
vorgenommen. Der Zeitpunkt der Er-
fassung richtet sich nach dem Entwick-
lungsstand der Arten oder Lebensräu-
me und wird stark von den aktuel-len 
Wetterbedingungen beeinfl usst. Eine 
Begleitung der Erfassungen vor Ort ist 
leider nicht möglich.

Bei Fragen steht Ihnen die LUBW unter 
folgender E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung: poststelle@lubw.bwl.de

HYDRANTEN IMMER 
FREIHALTEN!

HELFEN SIE MIT UND HALTEN 
SIE HYDRANTEN IMMER FREI!

Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefun-
den werden können, ist es wichtig, dass die  
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. 

Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab 
und schaufeln Sie im Winter keinen Schnee 
darüber. 

Außerdem sollten Sie beim Parken darauf 
achten, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht 
über einem Unterflurhydranten parken.
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Grundschule Oberes Wiesental

Naturparkmodul „Bürste“
Interessante Einblicke in die Geschich-
te der Todtnauer Bürstenindustrie
Im Rahmen des Naturparkmoduls 
„Bürste“ erfahren die Kinder unter an-
derem den Unterschied zwischen einem 
Bürstenbinder und einem Bürstenhänd-
ler und erhalten einen Einblick in die ge-
schichtliche Bedeutung der Bürstenher-
stellung für die Stadt Todtnau.
Am Mittwoch, den 25.02.2026, besuch-
te die Klasse 3 des Schulstandorts 
Todtnau im Rahmen dieses Moduls 
das Bürstenmuseum Todtnau sowie die 
Bürstenfabrik Keller.
Im Bürstenmuseum erhielten die Schü-
lerinnen und Schüler spannende Infor-
mationen zur Geschichte und zu den 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von 
Bürsten. An interaktiven Stationen 
konnten sie verschiedene Bürsten aus-
probieren und waren beeindruckt von 

der Vielfalt und Nützlichkeit dieser All-
tagsgegenstände.
In der Bürstenfabrik wurden die Kinder 
herzlich empfangen und bekamen einen 
anschaulichen Einblick in die Herstel-
lung. Besonders faszinierend war es zu 
beobachten, wie aus unterschiedlichen 
Materialien Schritt für Schritt fertige 
Bürsten entstehen.

Die Grundschule Oberes Wiesental be-
dankt sich herzlich bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Bürstenmuse-
ums sowie der Bürstenfabrik Keller dafür, 
dass sie die lokale Geschichte so anschau-
lich und lebendig vermittelt haben. Durch 
ihr Engagement wurde die Bürstenher-
stellung in Todtnau für die Kinder auf ein-
drucksvolle Weise erfahrbar gemacht.

Kinder, Jugend und Bildung 

Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Gemeinschaftsschule Oberes 
Wiesental und Gymnasium Schönau
Autorenlesung mit Jakob Springfeld: Mut und Haltung 
gegen Rechts
Am Donnerstagvormittag, den 26. Februar 2026, fand im Bürger-
saal Schönau eine besondere Autorenlesung für Schülerinnen 
und Schüler des Gymnasiums Schönau sowie der Gemeinschafts-
schule Oberes Wiesental statt. Zu Gast war der junge Aktivist 
und Buchautor Jakob Springfeld, der sein Werk „Unter Nazis. 
Jung, ostdeutsch, gegen Rechts“ vorstellte.
Organisiert wurde die Veranstaltung vom Helferkreis Oberes 
Wiesental. Dessen Vertreterin Carolina Bruck-Santos begrüß-
te die Anwesenden herzlich und hob das vielfältige Engage-
ment des Autors für Demokratie, Klimaschutz und den Kampf 
gegen Rechtsextremismus hervor. Für seinen Einsatz wurde 
Springfeld 2024 mit dem Stromrebellenpreis der Elektrizitäts-
werke Schönau (EWS) ausgezeichnet.
Bereits zu Beginn der Lesung überzeugte der Autor durch 
seine off ene und authentische Art, mit der er das junge Pub-
likum sofort in seinen Bann zog. Eindrücklich nahm er die Zu-
hörenden mit in seine Heimatstadt Zwickau – eine Stadt, die 
durch den Terror des sogenannten „Nationalsozialistischen 
Untergrunds“ (NSU) traurige Bekanntheit erlangt hat. Dort 
wuchs Springfeld auf, anfänglich ohne das Ausmaß der rechts-
extremen Strukturen in seiner Umgebung zu erkennen. Erst 
persönliche Begegnungen und Freundschaften – insbesonde-
re mit Menschen wie Mustafa, die selbst Rassismus erfahren 
mussten – öff neten ihm die Augen für die tief verwurzelten 
Vorurteile und den Hass in seiner Heimat. Diese Erfahrungen 
prägten sein Engagement nachhaltig.
In seinen Schilderungen machte Springfeld deutlich, dass 
Drohungen, Anfeindungen und Einschüchterungen zu seinem 
Alltag gehörten – und ihm dennoch den Mut gaben, Haltung 
zu bewahren und sich weiterhin gegen rechtsradikale Ten-
denzen zu positionieren. Er betonte, dass Rechtsextremis-
mus kein ausschließlich ostdeutsches Problem sei, sondern 
eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die überall 
entschlossenes Handeln erfordere. Besonders eindrucksvoll 
war seine Auseinandersetzung mit der Geschichte des NSU, 
dessen Kerntrio jahrelang unentdeckt in seiner Heimatstadt 

lebte – eine Erkenntnis, die viele Zuhörerinnen und Zuhörer 
zugleich erschütterte und wachrüttelte.
Im Anschluss an die Lesung entwickelte sich eine lebhafte 
Fragerunde, in der zahlreiche Schülerinnen und Schüler ihre 
Gedanken und Fragen teilten. Themen wie Zivilcourage, po-
litische Bildung und individuelle Verantwortung standen 
dabei im Mittelpunkt. Viele Jugendliche wollten vom Autor 
wissen, wie sie selbst im Schulalltag aktiv gegen Ausgren-
zung und Diskriminierung vorgehen können – etwa durch ei-
gene Projekte oder Initiativen. Die große Beteiligung zeigte, 
dass Springfelds Botschaft nachwirkte und das Publikum zum 
Nachdenken anregte.
Nach der Veranstaltung bot sich die Möglichkeit, Bücher zu 
erwerben, signieren zu lassen und persönlich mit dem Autor 
ins Gespräch zu kommen – ein Angebot, das viele gerne an-
nahmen. Die Veranstaltung in Schönau war weit mehr als 
eine reine Buchvorstellung. Sie wurde zu einem eindrucks-
vollen Appell für Mut, Zivilcourage und demokratisches En-
gagement. Die Lesung machte deutlich, wie wichtig es ist, 
zuzuhören, Fragen zu stellen und Haltung zu zeigen – gera-
de in Zeiten, in denen gesellschaftlicher Zusammenhalt und 
Menschlichkeit auf die Probe gestellt werden. Am Abend fand 
eine weitere öff entliche Lesung in der EWS-Kulturhalle statt, 
bevor Jakob Springfeld seine Lesereise am folgenden Tag in 
Rheinfelden fortsetzte.
Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an den Verein der 
Freunde des Gymnasiums Schönau e.V. sowie den Förderver-
ein Silberbergschule e.V., die durch ihre Bezuschussung dieses 
besondere Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler möglich 
gemacht haben.
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VHS

3.01310 Hatha Yoga sanft - Energie im 
Alltag stärken
In diesem Yogakurs lernen Sie, wie Sie 
mit gezielten Übungen Ihre Energie im 
Alltag steigern können. Der Kurs rich-
tet sich an alle, die ihre körperliche und 
geistige Kraft aufbauen möchten, unab-
hängig von ihrer Fitness oder etwaigen 
körperlichen Einschränkungen.
Im Kurs arbeiten wir mit sanften, aber 
dennoch kraftvollen Übungen, die Ihre 
Beweglichkeit fördern und Ihre Atmung 
vertiefen. Sie erleben eine angenehme 
Balance zwischen Aktivität und Entspan-
nung, die es Ihnen ermöglicht, Körper 
und Geist in Einklang zu bringen. So ler-
nen Sie, sich selbst besser wahrzuneh-
men und auf Ihre Bedürfnisse zu achten.
Nach dem Kurs werden Sie spüren, wie 
sich Ihre Energie steigert und Sie diese 
auch im Alltag gezielt einsetzen kön-

nen. Sie werden nicht nur körperlich ge-
stärkt, sondern auch mental entspann-
ter und ausgeglichener sein. Nehmen 
Sie sich die Zeit für sich selbst und er-
leben Sie, wie wohltuend regelmäßige 
Yogapraxis für Ihr Wohlbefi nden sein 
kann!
Bitte mitbringen: Matte, (Yoga-)Kissen 
und eine Decke.
Leitung: Ingeborg Christiane Schindler
8x mittwochs, ab 11.03.2026, 10:45 - 
12:15 Uhr
Haus des Gastes Todtnau Zimmer 2
Gebühr: 65,00 €
Bitte unbedingt vorab online unter 
www.vhs-wiesental.de oder per Anmel-
dekarte anmelden. Bei zu wenig Anmel-
dungen kann der Kurs nicht stattfi nden.

4.2261 Spanisch für Anfänger*innen I
Lehrbuch: Buch: el curso en vivo A1

Zielgruppe: Personen ohne/mit wenig 
Vorkenntnissen
Lernmaterial: wird in der ersten Stunde 
besprochen
In diesem Kurs lernen Teilnehmer*innen 
in einer netten und entspannten Atmo-
sphäre die Grundlagen der spanischen 
Sprache. Wichtige Bausteine sind: all-
gemeiner Wortschatz, Begrüßung und 
Vorstellung sowie das Sprechen über 
Familie, Herkunft, Hobbies, Beruf und 
Tagesabläufe.
Das Lesen und Hörverständnis werden 
auch entsprechend geübt.
Leitung: Patricia Pozo Valderas
8x montags, ab 09.03.2026, 18:30 - 
20:00 Uhr
Haus des Gastes Todtnau, Zimmer 1
Gebühr: 82,00 € (Preisbeispiel bei 8 
Personen, genauer Preis wird in erster 
Stunde mitgeteilt)

Kultur und Tourismus 

Kulturverein dasrößle

Die 5 Barbiere im Dorfgasthaus „dasrößle“ 
in Geschwend    

Am Sonntag, den 15.03.2026, sind die 5 Barbiere aus Lörrach 
live und A cappella mit ihrem frischen, lebendigen und au-
thentischen Barbiershopgesang ab 17 Uhr im Dorfgasthaus 
„dasrößle“ in Geschwend.

Freuen Sie sich auf Klassiker des Genres, neu arrangierte 
Songs der Beatles und der Comedian Harmonists, sowie eige-
ne Arrangements.

Genießen Sie neben der musikalischen Unterhaltung auch das 
kulinarische Angebot des Gasthauses.

Der Eintritt ist frei. Tischreservierung unter 07671 / 9925446.

Lassen Sie Ihren Mähroboter nachts oder unbeaufsichtigt laufen? 
Bitte bedenken Sie: Igel und andere Kleintiere ziehen sich bei 
Gefahr nicht schnell genug zurück und sind dem Gerät 
schutzlos ausgeliefert. Mit einer angepassten Nutzung leisten 
Sie einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz.
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LandFrauen 
Bezirk Oberes Wiesental

Seminar: „Souverän auftreten“ - Moder-
ne Umgangsformen bei öff entlichen 
Anlässen, im Verein und Alltag.

Samstag, 28. März 2026 im Bürgersaal 
in Wembach, 9.30 - 17.00 Uhr
In unserem Knigge-Workshop erhalten 
Sie wertvolle Einblicke in die Welt mo-
derner Umgangsformen. Sie erfahren 
mehr über gute Kommunikation in den 
sozialen Medien, wie Sie authentisch 
und wertschätzend ins Gespräch kom-
men und lernen, sich auf ganz unter-
schiedlichem Parkett selbstbewusst 
und souverän zu bewegen. Mit sicheren 
Umgangsformen meistern Sie auch an-
spruchsvolle Situationen mit Charme 
und Stil. (Referentin: Anette Weiß)
Anmeldung bei Bezirksvorsitzenden 
Irmtraud Strohmeier Tel. 07673-1541

DRK Ortsverein Todtnau

Mittagstisch

Der Mittagstisch – das bunte Band, 
das uns in Freude verbindet

Wenn wir irgendwo unbekannt sind, 
heißt es: „Den Ausweis, bitte!“; so er-
fahren Leute unseren Namen, unseren 
Wohnort bzw. unsere Herkunft und 
unser Alter. Unser Pass ist so etwas wie 
unser „Markenzeichen“, obwohl er über 
unsere Qualität nichts aussagt. Und wer 
ihn verlangt, tut es mit der Neutralität 
eines unbeteiligten Beobachters, zu-
meist in Ausübung einer Amtspfl icht. Es 
interessiert die kontrollierende Person 
nicht, ob wir krank, alt, reich oder arm 
sind oder wie wir auf andere Menschen 
zugehen, geschweige denn in welcher 
Situation wir leben, arbeiten und uns 
mit unserem Leben auseinandersetzen. 
Viele Markenzeichen kennen wir aus der 

Autobranche, dem Maschinenbau oder 
der Modewelt.
Doch es gibt auch in der Natur sehr gute 
und tröstliche „Markenzeichen“. Wenn 
wir z. B.  nach einem Gewitter an den 
Himmel schauen, sehen wir mit etwas 
Glück einen Regenbogen. Und egal wel-
cher Religion oder Kultur wir angehö-
ren, der Regenbogen ist ein universel-
les „Markenzeichen“ auf einer höheren 
Ebene – gegen das Traurige und Erschüt-
ternde in unserer Welt. Er gilt als Sym-
bol für Hoff nung, Frieden und Vielfalt, 
und er ist ein farbenfroher Lichtstrahl 
für uns alle, sozusagen ein „Ausweis der 
Zuversicht“, der uns anregt, nach einer 
phantasievollen, guten und akzeptab-
len Maßnahme zu suchen, die uns über 
momentane Durststrecken bringen 
kann. Wir alle brauchen stets so eine 
Art Kennkarte – mit den Eintragungen 
Sonne, Licht, Wärme und Freude. Diese 
Woche bedanken wir uns ganz herzlich 
bei Georg Sprich und Larissa Ortlieb 
sowie dem gesamten Pfl egeheim- und 
Küchenteam für den ausgezeichneten 
Mittagstisch. Wir wurden liebevoll be-
treut und kulinarisch verwöhnt. Eine er-
fahrbare Freude, die anhalten wird und 
uns sehr gutgetan hat.  Unser nächster 
Mittagstisch ist am

Mittwoch, 11. März 2026, um 12.00 Uhr 
im Gasthaus „Tannenberg“ auf dem 

Todtnauberg

Anmeldungen: Inge Walleser (Tel. 
9925118), Bärbel Strempel (Tel. 8933), 
Gertrud und Adelheid Kunz (Tel. 1479), 
Rudolf Steiert (Tel. 584) oder Sophia 
Bauer (Tel. 468).  Da wir den Fahrdienst 
nicht allein bewältigen könnten, sind 
wir sehr froh und glücklich über die Mit-
hilfe von treuen und zuverlässigen Hel-
ferinnen: Waltraud Sättele, Uta Haller, 
Gertrud Albrecht, Ulrike Wunderle, Elfi e 
Schmidt, Ingrid Lais und Christa Bernau-
er. Sie alle helfen uns dabei, nicht nur 
physisch mobil zu bleiben – durch die 

Teilnahme am Mittagstisch bleiben wir 
auch psychisch, emotional und gesell-
schaftlich beweglich. Wir alle haben 
Grund, uns darüber zu freuen. Teilen be-
zieht sich nicht nur auf den Geldbeutel, 
ein wertvolles Teilen ist gegeben, wenn 
wir unsere Zeit, gemeinsame Freuden 
und auch unsere Empfi ndungen mitein-
ander teilen.

Selbsthilfegruppe

Die Selbsthilfegruppe für Suchtkranke 
triff t sich am heutigen Freitag, den 6. 
März 2026 um 19.00 Uhr im evangeli-
schen Gemeindesaal in Todtnau. Kon-
takttelefon 07673/888026.

VdK Ortsverband 
Todtnau-Schönau

Vortrag: "Wissenswertes zum Er-
brecht - den Nachlass richtig regeln“ 
- 11.03.2026
Der VdK Ortsverband Todtnau-Schönau 
macht auf einen Vortrag zum Thema 
Erbrecht & Testament aufmerksam am 
Mittwoch, 11. März 2026 um 19 Uhr, 
im katholischen Pfarrsaal in Schönau 
im Schwarzwald (Talstr. 24 - barriere-
frei). Der Vortrag von Notar Dr. Fabian
Hetmeier aus Schopfheim gibt einen 
kompakten Überblick über die Gestal-
tungsmöglichkeiten des Erbrechts. Be-
handelt werden Verfügungen von Todes 
wegen, erbschaftsteuerliche Grundla-
gen, Pfl ichtteilsansprüche sowie die 
Vorteile einer notariellen Verfügung. 
Die Veranstaltung ist als off ener Aus-
tausch konzipiert und bietet Raum für 
Fragen in ungezwungener Atmosphäre. 
Zur besseren Planbarkeit freut sich der 
Ortsverband auf Anmeldung: E-Mail: 
ov-todtnau-schoenau@vdk.de bzw. Te-
lefonnummer: 0173 8189233 (Roswitha 
Philipp)

Soziales und Beratung 

Haben Sie bei starker Sonneneinstrahlung 
Fenster und Türen richtig geschlossen?

Ein eff ektiver Sonnenschutz schützt nicht nur vor Hitze, 
sondern spart auch Energiekosten.



KW 10 | Freitag, 06. März 2026  15 

Seniorenakademie 
Hochrhein-Wiesental e.V.

DigitalTreff  (Zell i.W.)
Vorstellung der Plattform 
GesundSozial.digital

Die Seniorenakademie lädt Seniorinnen 
und Senioren herzlich zur Vorstellung 
der Online-Plattform GesundSozial.di-
gital ein.

Die Plattform ist der Digitale Gesund-
heits- und Sozialkompass für den Land-
kreis und unterstützt Bürgerinnen und 
Bürger dabei, schnell und unkompliziert 
passende Angebote und Informationen 
rund um Gesundheit, Pfl ege und Sozia-
les zu fi nden.

Ob aktuelle Gesundheitsveranstal-
tungen in der Region, die Suche nach 
einer Haus- oder Facharztpraxis, eine 
passende Selbsthilfegruppe oder die 
Notdienst-Apotheke für heute – Ge-
sundSozial.digital bündelt verlässliche 
Informationen an einem Ort. Die Platt-
form ist kostenfrei, barrierearm gestal-
tet und in mehreren Sprachen verfügbar.

Vorgestellt wird das Angebot von einer 
Digitallotsin der Seniorenakademie. 
Die Teilnehmenden erhalten eine prak-
tische Einführung und erfahren Schritt 
für Schritt, wie sie gezielt nach Infor-
mationen suchen und die wichtigsten 
Funktionen nutzen können. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich.

Sie sind herzlich eingeladen zum 
DigitalTreff 

am Dienstag, den 10. März 2026
von 14:30 bis 16:30 Uhr
im Café am Hans-Fräulin-Platz 
in Zell i.W.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
haben die Möglichkeit, sich über weite-
re Fragen zu diesem und anderen The-
men auszutauschen und die eigenen 
Erfahrungen zu teilen.

Egal ob „digitaler Anfänger“ oder schon 
Fortgeschrittene, dieses Treff en ist für 
alle gedacht. Dazu dürfen gerne Smart-
phone, Tablet oder Laptop mitgebracht 
werden. Die ehrenamtlichen Digitallot-
sen werden das Treff en begleiten und 
Fragen beantworten. 

Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich.

Es freut sich auf Ihr Kommen das Digi-
tallotsen-Team der Seniorenakademie
Kontakt: 07625 9188371, E-Mail: digi-
tal-kompass@seniorenakademie-hw.de

Senioren Muggenbrunn

Unsere monatlichen Treff en beginnen 
wir wieder am 12. März 2026 um 15 Uhr 
im "Grünen Baum". 

Bei Kaff ee-Kuchen oder Vesper wollen 
wir über Vorschläge zu den weiteren 
Unternehmungen beraten. Der Kalen-
der ist noch leer; wir hoff en also auf 
Ihre Ideen.

Senioren Geschwend

Nächster Kaff eetreff  
Die Rentnerinnen und Rentner von 
Geschwend sind zum nächsten gemüt-
lichen Nachmittag bei Kaff ee und Ku-
chen eingeladen auf

Dienstag, den 10. März um 14.30 Uhr
im Pfarrheim St. Wendelin.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Spätsommer

Informationen des Bürgermeisters
Am Dienstag, 17. März 2026, sind im 
Anschluss an die Hl. Messe um 14.00 Uhr 
in der kath. Kirche St. Johannes Baptist 
wieder alle in den Pfarrsaal eingeladen.
Nach Kaff ee und Kuchen wird Herr 
Bürgermeister Oliver W. Fiedel einen 
kurzen Rückblick auf das Jubiläumsjahr 
halten und die geplanten Projekte vor-
stellen.

Wir freuen uns auf Euch!

Senioren informieren 

Haus Barnabas

Ein überkonfessioneller, 
freier christlicher Hauskreis

Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? 
Wer darf auf deinem heiligen Berg woh-
nen? Wer untadelig lebt, Gerechtigkeit 
übt und von ganzem Herzen die Wahr-
heit sagt.
Psalm 15. 1-2

Die Sonntagsandacht besteht wei-
terhin, aber nicht so regelmäßig wie 
davor.  Für Einzelheiten bitte kontak-
tieren Sie uns.

Mittwoch, 12. März
15.30 Uhr Bibelstunde auf deutsch und 
englisch im Gasthaus Engel.

Kontakt: 
Tim & Deborah Brooks
Haus Barnabas im Engel
Wiesentalstr. 47
Utzenfeld.

Telefon: 07673 7760
E-Mail: upstairs@haus-barnabas.com

Glaubensgemeinschaften 

Netzwerk 43

Kirche kraftvoll & zeitgemäß

Evangelische Freikirche 
Schwarzwaldstraße 15 
Eventhalle Todtnau

SONNTAGS CELEBRATION
10 Uhr Gottesdienste jeden Sonntag
Mit Kids-Programm 3-12 Jahre (Eltern-
Kind Raum 0-3 Jahre)   

ONLINE
YouTube: netzwerk43
Instagram: @netzwerk43
Kontakt: hello@netzwerk43.de
Web: www.netzwerk43.de
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Schützengesellschaft Todtnau 1486 e.V.

Firmen-Pokal-Schießen 2026
Für das 40. Firmen-Pokal-Schießen, wel-
ches in der Zeit vom 10. April bis 06. Mai 
2026 stattfi ndet, wurden diese Woche 
die Einladungen verschickt.
Wir bitten die Firmen den angegebenen 
Termin für den Meldeschluss - Montag, 
den 23.03.2026 - einzuhalten. 

Es können max. 120 Mannschaften be-
rücksichtigt werden!

Die Anmeldungen bitte per E-Mail an 
Sgtodtnau@aol.com schicken. 

Danke schön.

Siegerehrung: Samstag, 09. Mai 2026 
um 20 Uhr, in unserem Vereinsheim auf 
der Poche, mit Musik, Tanz und Tombola. 
Eintritt frei - auch für die Angehörigen!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und 
verbleiben mit den besten Schützen-
grüßen.

Vereine 

Ski-Club Todtnauberg e.V.

Ski Club Kids-Wochenende am 
Feldberg mit Eltern
Gegen Ende der Skisaison wollten wir 
noch ein Highlight setzen und ein Wo-
chenende am Feldberg mit Hüttenüber-
nachtung mit Kids, Eltern und Trainern 
verbringen. Samstag, den 28.02., und 
Sonntag, den 01.03..Unser 18-köpfi ger 
Trupp bestand aus elf Kids, zwei Trai-
nern und fünf Eltern. Aufgeteilt in zwei 
Gruppen haben die "Kleinen" ein richtig 
großes Skigebiet erkundet und sind zum 
ersten Mal Sessellift gefahren. Das Ziel 
"jeden Hang und jeden Skilift" zu be-
fahren wurde am ersten Tag bereits er-
reicht. Die "Großen" waren vormittags 
ausgiebig im Klusenwald Buckelpiste 
fahren und nachmittags im Funpark. 
Nach zwei Tagen hat der OneEighty bei 
Allen geklappt und das grinden auf der 
Tube! (Übersetzung für alle traditionel-
len Skifahrer: OneEighty = vorwärts auf 
einer Schanze abspringen, rückwärts 
landen und rückwärts weiterfahren; 
grinden = auf einem Hindernis im 90 
Grad Winkel seitlich entlang rutschen; 
Tube = 5 m langes Rohr mit 50 cm Durch-

messer). Beim gemeinsamem Mittages-
sen und der Muffi  n-Pause am Nachmit-
tag ging es gesellig zu.
P.S.: Leider hat der Wärmeeinbruch die 
Zufahrt zur Schlegelbachhütte in der 
Woche davor weggeschmolzen, so dass 
unser Mittagessen auf der Emmendin-
ger Hütte stattfand und die Übernach-

tung leider ausgefallen ist. Nächstes 
Jahr wollen wir auf jeden Fall auf der 
Schlegelbachhütte übernachten und 
terminieren das Wochenende vier Wo-
chen früher.

Ski heil! SC Fröhnd, SC Muggenbrunn, SC 
Todtnau und SC Todtnauberg

Tennis-Club Todtnau e.V

Arbeitseinsatz am Samstag 7. März

Winterrunde : Herren 40 vor Auf-
stiegsspiel / Herren 50 spielen um die 
Bezirksmeisterschaft

Am 8. März kommt es für unsere beiden 
Mannschaften zum fi nalen Sonntag.
Die Herren 40 treten in Steinen gegen 
den TC Haagen an.
Sollte dieses Match gewonnen werden, 
sind die Männer um Captain Tobi Haas 
aufgestiegen.
Bei den Herren 50 reicht eine 2:4 Nieder-
lage beim TC Haslach. Das Spiel fi ndet in 
Zell a. Hamersbach statt. 2 Punkte für 

die Bezirksmeisterschaft. Das sollte ge-
schaff t werden. Es wartet auf jeden Fall 
ein spannender Sonntag. Captain Thomi 
kann bislang auf die stärkste Mann-
schaft zugreifen. 

 Arbeitseinsatz: Aufgrund der Wet-
terlage ist für diesen Samstag ein  
Arbeitseinsatz vorgesehen. Jede(r) 
kann helfen. Auch wenn es nur für eine 
Stunde ist.  

Dieses Jahr feiert der TC Todtnau sein 
60 – jähriges Bestehen. Dies soll gefei-
ert werden. Dazu wird am 18. Juli eine 

kleine Feier auf dem Vereinsgelände 
stattfi nden. Rahmen und Umfang wird 
noch bekannt gegeben.
.     
Bitte Termine vormerken

8. März Haagen – Herren 40
und Haslach – Herren 50

Jubiläums-Generalversammlung  
fi ndet am 8. Mai statt

Jubiläum  60 Jahre TC Todtnau  fi ndet 
am 18. Juli 2026 statt

Neueste Infos auf unserer Homepage
www.tc-todtnau.info
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Turnverein Todtnau 1866 e.V.

Handball

Ergebnisse aller Mannschaften im 
Überblick:
HSG Freiburg –
E-Jugend weiblich  28:14

TUS Oberhausen – 
B-Jugend Männlich  40:20
Regio-Hummeln –
D-Jugend gemischt  23:33
TUS Oberhausen II – Herren II  24:35
  
D-Jugend gemischt 
Regio Hummeln – 
TV Todtnau  (10:21)  23:33

Weiterer Auswärtssieg dank 
geschlossener Mannschaftsleistung
Die gemischte D-Jugend aus Todtnau 
reiste am vergangenen Sonntag nach 
Grenzach mit dem großen Ziel, zwei 
weitere Punkte mit nach Hause zu neh-
men. 
Die Todtnauer erwischten einen her-
vorragenden Start mit guter Abwehr-
leistung und schön herausgespielten 
Toren. Das Spiel über den Kreis führte 
ebenfalls zu 6 Toren und Ben im Tor 
hielt den Kasten sauber. So konnte man 
sich bereits zur Halbzeit mit 11 Toren 
absetzen.

Durch Umstellen der Abwehr und des 
Angriff s der Grenzacher entwickelte 
sich in der zweiten Halbzeit ein ausge-
glichenes Spiel auf Augenhöhe. Trotz 
alle dem war der Sieg zu keinem Zeit-
punkt gefährdet. Durch eine geschlos-
sene Mannschaftsleistung ist die Meis-
terschaft nun zum Greifen nah.

Am 29.03.2026 triff t die Mannschaft am 
letzten Spieltag auf den HC Karsau und 
würde sich über tatkräftige Unterstüt-
zung von den Rängen sehr freuen.

Tore
Julian Steier (10), Jule Schelshorn (6), 
Nick Biondi (6), Jule Maier (5), Marla 
Nopper (5), Isabell Kidratschky (1)

Vorschau TV Todtnau-Handball 

Datum Uhrzeit Heim Gast Halle 

So., 08.03.26 09:00 Uhr E-Jugend gemischt HSG Dreiland III Silberberghalle

So., 08.03.26 09:40 Uhr E-Jugend gemischt II HSG Dreiland Silberberghalle

So., 08.03.26 10:25 Uhr E-Jugend gemischt II HSG Dreiland III  Silberberghalle

So., 08.03.26 11:05 Uhr E-Jugend gemischt HSG Dreiland Silberberghalle

So., 08.03.26 12:15 Uhr E-Jugend weiblich HG Müll/Neuenburg Silberberghalle

So., 08.03.26 15:00 Uhr B-Jugend männlich HSG Ortenau Süd Silberberghalle

So., 08.03.26 16:30 Uhr Herren TSV Freiburg-Zähringen Silberberghalle

So., 08.03.26 18:30 Uhr Herren II DJK Bad Säckingen Silberberghalle

Volleyball

Spielberichte Volleyball Kreisliga 
Süd Damen
Silberberglöwen Todtnau - 
VBG Efringen-Kirchen II  
0:3 / 49:75 (22:25 ; 15:25 ; 12:25)
Silberberglöwen Todtnau - 
Spvgg Märkt-Eimeldingen  
3:2 / 101:105 (26:24 ; 20:25 ; 25:19 ; 15:25 
; 15:12)

Volleyball- Damen vergeben vor-
zeitigen Meisterschaftsentscheid! 
Die Silberberglöwinnen hatten zuhause 
am Samstag, 28.02.2026, einen schwe-
ren Stand in der Silberberghalle gegen 

die Verfolger VBG Efringen-Kirchen 
II und den Spvgg Märkt-Eimeldingen. 
Grund hierfür waren die krankheitsbe-
dingten Absagen zweier Stammspiele-
rinnen nur wenige Stunden vor Spiel-
beginn. Dies hatte zur Folge, dass die 
Stammaufstellung nahezu vollständig 
aber insbesondere auf der Zuspieler-/ 
und Diagonalangreifer-Position, als 
auch auf einer Außenangreifer-Position 
komplett umgestellt werden musste!
Tragischer Weise konnten unsere 
TVT-Mädels diese radikale Umstellung 
nicht kompensieren und mussten sich im 
ersten Satz zwar knapp, aber dennoch 
dem VBG geschlagenen geben. Auch 
eine weitere Positionsumstellung auf 

der Außenangreifer-Position erbrachte 
keine Verbesserung in den darauff ol-
genden Sätzen, da Annahmeprobleme 
und das Zuspiel zu den Angreifern nicht 
ausreichend gut waren, um die Gegner-
innen unter Druck zu setzten!
Zu viele individuelle Fehler besiegelten 
letztlich das Spiel für die Todtnauerinnen.

Im zweiten Spiel stellten sich die Sil-
berberglöwinnen dem noch stärkeren 
Team vom Spvgg Märkt-Eimeldingen, 
die schon in der Vorrunde den TVT-Da-
men ihre einzige Niederlage zufügten.
Die in ihrem Stolz verletzten Todtnaue-
rinnen kämpften sich in die Partie und 
konnten ihre Defi zite in der Annahme 
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mit Einsatz und Kampfgeist ausglei-
chen. Trotz einer 20:15 Punkteführung 
wurde es zum Schluss aber nochmals 
sehr knapp für die Silberberglöwinnen, 
die sich aber letztlich mit viel Glück im 
ersten Satz durchsetzten.
Im zweiten Satz waren die Gäste mit 
ihren konstanten Aufschlägen nicht zu 
bezwingen, weshalb diese abgegeben 
werden musste. Doch die TVT-Volley-
ballerinnen konterten darauf im drit-
ten mit ebenso guten Aufschlägen und 
einem besseren Angriff sspiel, woraus 
der zweite Satzgewinn resultierte.
Im vierten Satz ging der positive Geist 
aus dem vorangegangenen Satz leider 
völlig abhanden und das Damen-Team 
verspielte den vierten Satz kläglich.
Der nun alles entscheidende fünfte 
Satz sollte nun zeigen, ob es für die Sil-
berberglöwinnen ein Heimspieltag zum 
vergessen oder es doch noch ein „Happy 

End“ gibt und damit die Chance auf die 
Meisterschaft bewahrt werden kann.
Die Auseinandersetzung war unfass-
bar nervenaufreibend - ein Kopf an 
Kopf-Rennen ohne klaren Vorteil für 
eine der beiden Mannschaften. Jeder 
einzelne Fehler könnte das Spiel ent-
scheiden! Unsere Silberberglöwinnen 
bewiesen in der entscheidenden Phase 
aber das nötige Selbstbewusstsein, um 
den Mut für die Flucht nach vorne und 
damit für den Angriff  zu fi nden! Dieser 
Mut wurde fi nal mit dem Sieg für die Sil-
berberglöwinnen belohnt!
Somit vergeben die TV- Volleyballerin-
nen zwar die vorzeitige Meisterschaft, 
bewahren sich aber dennoch die Chance 
am letzten Spieltag, dem 07.03.2026, in 
Müllheim, aus eigener Kraft im „SHOW-
DOWN“ gegen den VC Weil III und den 
VC Müllheim III, die Meisterschaft zu 
packen!!

Für die TV Todtnau Silberberglöwinnen 
am Netz:
Alessia D Á., Ingelotte D., Elena G., Gio-
vanna F., Karlotta W., Anna R. und Sofi a Z.

TV Todtnau Volleyball
Vorschau 
Heimspiel für unser Herren am Sams-
tag, 07.03.2026 um 14:00Uhr!
Unser Volleyball Herren-Team, die TV 
Todtnau SILBERBERGLÖWEN empfan-
gen in der heimischen Silberberghalle 
den VC Weil 5 sowie die RheinVolleys 
Minseln 2 in der Bezirksklasse Süd.
Mit zwei Siegen an diesem Spieltag wür-
den die TVT-Volleyballer den zweiten 
Platz in der Tabelle erobern und damit 
das Recht in der Relegation um den Auf-
stieg in die Bezirksliga zu spielen!

Wir würden uns sehr freuen euch als Zu-
schauer hinter uns zu wissen!

Todtnauer Narrenzunft 1860 e.V.

Fasnet wie ammig – Musik, Humor und 
beste Stimmung

Ein rundum gelungener Abend voll 
stimmungvoller Musik und guter Laune 
begeisterte die Besucherinnen und Be-
sucher bei der diesjährigen „Fasnet wie 
ammig“ am Fasnachts-Sonntagabend 
im Gasthaus Waldeck. Es wurde gefei-
ert, geschunkelt und gelacht – ganz so, 
wie man es von den legendären Fas-
nachtsveranstaltungen vergangener 
Zeiten kennt.
Für ausgelassene Stimmung sorgte 
neben den Klängen von Jürgen und 
Peter unter anderem eine schwungvolle 
Polonaise zu den Klängen von Gottlieb 
Wendehals (Thomas Hammerlik). Kein 
Stuhl blieb lange besetzt, als sich die 
närrische Schar durch den Saal beweg-
te. Besonders amüsant: Der „Kontrol-
leur“ (Christian Dürr) achtete mit einem 
Augenzwinkern darauf, dass auch wirk-
lich nur Gäste über 40 Jahren Einlass 
fanden – absolut wichtig für diesen be-
sonderen Abend.
Ein Sketch aus dem echten Leben traf 
mitten ins Herz des Publikums. Mit viel 
Humor und Wiedererkennungswert 
sorgten Gaetano Bertucci und Chris-
ta Bernauer für zahlreiche Lacher und 
spontanen Applaus.
Musikalisch wurde ebenfalls einiges 
geboten: Die Schönauer Guggenmusik 
brachte den Saal zum Beben. Die Büt-
tenrede von Bernhard Seger wurde von 
manch einem kleinen Seitenhieb an die 
Todtnauer „gewürzt“, das Echo lies aber 
nicht lange auf sich warten. Wie schön, 
wenn Fasnet zur „Völkerverständigung“ 
im Oberen Wiesental beiträgt und wir 

uns alle einig sind, dass gemeinsam zu 
feiern das Beste von allem ist. Dazu 
sorgten Christoph Buck an der Gitarre 
und Roland „Paule“ Walleser am Ak-
kordeon mit altbekannten Liedern für 
beste Unterhaltung. Es wurde kräftig 
mitgesungen, geschunkelt und ge-
klatscht.
Ein weiteres Highlight des Abends war 
der humorvolle Auftritt von Winfried 
Kretschmann, alias Jürgen Wehrle „auf 
Abschiedstournee“, der mit feinem 
Wortwitz das närrische Publikum bes-
tens unterhielt. Ein besonderer Mo-
ment war hier sicher die Ehrung des 
jüngsten Teilnehmers, sowie der ältes-
ten Teilnehmerin. Mit über 50 Jahren Al-
tersunterschied schwangen die beiden 
kurzerhand zusammen das Tanzbein – 
ein schöner Beweis dafür, dass Fasnacht 
Generationen verbindet

Auch wenn der erste Lack bei allen Be-
teiligten bereits ab ist, konnten Sandra 
Wehrle-Reiß und Daniela Burgath am 
Ende des Abends einmal mehr feststel-
len...Fasnet wie ammig isch it nur sufe, 
Fasnet wie ammig isch luschtig si in eme 
bunte Hufe.

Am Ende waren sich alle einig: Es war 
ein Fasnachtsabend wie früher – mit 
schöner Musik, tollen Programmpunk-
ten und vor allem einer großartigen 
Stimmung.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen 
Mitwirkenden, Helferinnen und Hel-
fern sowie den Wirtsleuten, die diesen 
Abend möglich gemacht haben. Ebenso 
danken wir allen Gästen, die mit ihrer 
guten Laune zum Gelingen beigetragen 
haben.
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Schiibi - Schiibo! 
Am Sonntag, 22.02.2026, nahmen die 
Todtnauer Narren endgültig Abschied 
von der Fastnacht und zeigten wie wind-
fest sie sind - denn tatsächlich blieb es 
während dem Schlagen trocken. Schön 
leuchtete dabei das Scheibefeuer am 
Hasenhorn und erlaubte den Schi-
ibeschläger ihre Sprüche perfekt zu 
präsentieren. Dabei stach folgender - 
welchen wir Ihnen nicht vorenthalten 
wollen - hervor: "Schiibi Schiibo - Stadt-
zinke oder Brandenberger gewinne am 
Rosemändig jedes Johr, doch de Zinke 
Rucksackberger würd au mol gern uf 
em Trepple stoh! Schiibi - Schiibo! Viel-
leicht klappt das ja nächstes Jahr. 

Für einen Höhepunkt und die weitesten 
Schiebefl üge sorgte dieses Jahr Vanes-
sa Mergel (95 Punkte); dicht gefolgt von 
Tina Schütze und Eva Willeke; sowie 
Stefan Asal (170 Punkte); gefolgt von 
Jürgen Wehrle und Stefan Dietsche. Va-
nessa Mergel und Stefan Asal durften 
sich somit 2026 über die Königskronen 
und den dazugehörigen Pokal freuen - 
ein krönender Abschluss für eine mitrei-
sende und schöne Fastnachtskampagne 
2026.

Es wird bereits an ihr gearbeitet - 
der nächsten Narrenzeitung!
Die neuste Ausgabe der Narrenzeitung 
ist zwar erst ein paar Wochen auf dem 
Markt - aber an was Lustigem zum Lesen 
für nächstes Jahr wird bereits gearbei-
tet. Wenn Ihnen eine gute wahrheits-
getreue Geschichte einfällt, von der Sie 
meinen, dass eine Veröff entlichung in 

der nächsten Narrenzeitung genau das 
Richtige ist - dann teilen Sie uns bitte die 
Fakten mit. Melden Sie sich entweder 
beim Oberzunftmeister Jürgen Wehrle 
oder bei jedem anderen Zunftrat. Oder 
schreiben Sie eine E-Mail an: narrenzei-
tung@todtnauer-narrenzunft.de - wir 
freuen uns auf Ihre Geschichten! 

Schwarzwaldverein OG Todtnau e.V.

Frühlingswanderung
Am Sonntag, 15. März 2026, möchte der 
Schwarzwaldverein Todtnau alle Wan-
derfreunde und Gäste zur einer Früh-
lingswanderung einladen. Die Wande-
rer/innen treff en sich dazu um 9:30 Uhr 
am Parkplatz Haus des Gastes in Todt-
nau. In Fahrgemeinschaften fahren wir 
nach Wallbach zu unserem Ausgangs-
punkt. Aufwärts geht es von Wallbach 
durch den Wald zum idyllisch gelegenen 
Bergsee. Nach einer Getränkepause am 
Bergsee geht es abwärts zum Wildge-
hege. Rothirsche, Sikahirsche und Wild-
scheine können hier aus nächster Nähe 
beobachtet werden. Weiter durch das 
Schöpfebachtal nach Bad Säckingen. 

Durchqueren die historische Altstadt 
bis zum Gallusturm und wandern rhein-
abwärts, vorbei an der 450 Jahre alten 
Holzbrücke, zum Diebesturm. Auf dem 
Rheinuferweg geht es zurück nach Wall-
bach. In der Belzle Beiz, im Müllmuseum 
machen wir eine Kaff eepause. Danach 
können wir staunen und entdecken, was 
alles weggeworfen wird.
Die Strecke ist 13,1 Km lang, bei einer 
reinen Gehzeit von 3:15h und 116 Hm. 
Wetterangepasste Kleidung, trittfes-
tes Schuhwerk werden empfohlen. Eine 
Einkehr ist am Ende in Wehr eingeplant. 
Die Führung dieser Wanderung über-
nimmt Ingeborg Morath.

Fahrgemeinschaften im PKW nach Bad 
Säckingen
Eine Anmeldung ist bis 13.03.2025 er-
forderlich! Anmeldungen bei: Ingeborg 
Morath Tel. 07621/5109340 oder E-Mail: 
ingeborg.morath@gmx.de

Mitgliederversammlung
Wir möchten an unsere ordentliche Mit-
gliederversammlung am Freitag, den 
13.3.2026 um 20 Uhr im Gemeindesaal 
Aftersteg, erinnern.

Zur Migliederversammlung sind unsere 
Mitglieder, sowie alle Wanderfreunde 
und Interessierte herzlich eingeladen.

Verein der Hundefreunde Todtnau  u. Umgebung e.V.

Generalversammlung
Am Freitag, den 6. März 2026, fi ndet um 
19.00 Uhr die 52. Generalversammlung 

des VdH Todtnau und Umgebung e.V. 
im Gasthaus Hirschen in Fröhnd statt.

Hierzu sind alle Aktiv- und Passivmit-
glieder sowie Freunde und Gönner herz-
lich eingeladen.

Ist Ihr Notfall-Kontakt im Telefonbuch hinterlegt? 
Falls Sie in einer Notlage sind, können Helfer schnell den richtigen Ansprechpartner 
finden, wenn dieser im Telefonbuch oder in den sozialen Netzwerken hinterlegt ist.
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Trachtenkapelle Todtnauberg e.V.

Generalversammlung der 
Trachtenkapelle Todtnauberg e.V. – 
Vereinsjahr 2025
Am Samstag, den 28. Februar 2026, fand 
die ordentliche Mitgliederversamm-
lung der Trachtenkapelle Todtnauberg 
e.V. statt. Zuvor wurde im Rahmen eines 
Gottesdienstes der verstorbenen Ver-
einsmitglieder gedacht. Die musikali-
sche Umrahmung übernahm die Trach-
tenkapelle selbst.
Den Auftakt des Abends im Pfarrsaal 
bildete die Mitgliederversammlung 
des Fördervereins. Da die erste Vor-
sitzende Theresa Kiefer entschuldigt 
war, begrüßte ihr Stellvertreter Leo-
nard Schelb alle anwesenden Aktiv- und 
Passivmitglieder sowie Förderer und 
Freunde des Vereins. Anschließend 
berichtete er über die Aktivitäten des 
vergangenen Vereinsjahres. Kassiererin 
Regina Thoma stellte im Anschluss den 
Kassenbericht für das Vereinsjahr 2025 
vor und die Kassenprüfer bestätigten 
eine vorbildlich geführte Kasse des För-
dervereins.
Es folgte die Generalversammlung der 
Trachtenkapelle Todtnauberg. Vorsit-
zender Sebastian Thoma begrüßte die 
Vereinsmitglieder, darunter auch Eh-
renmitglieder und Förderer. In seinem 
Rückblick erinnerte er an ein ereignis-
reiches Jahr, das neben zahlreichen Auf-
tritten auch einen Ausfl ug an das Deut-
sche Musikfest bereithielt. Besonders 
erfreulich entwickelte sich die Mitglie-
derzahl: Im vergangenen Vereinsjahr 
konnten mit Michael Brender (Trom-
pete) und Loki Harenberg (Klarinette) 
zwei Neuzugänge gewonnen werden. 
Bereits zu Beginn des neuen Vereinsjah-
res wird dieser positive Trend durch die 
Aufnahme von Britta Zaum (Saxophon) 
fortgeführt. Aktuell zählt der Verein 
somit 45 aktive Mitglieder sowie 11 
Zöglinge in Ausbildung.
Die Schriftführerin Anna-Lena Sütterlin 
trug den ausführlichen Tätigkeitsbe-
richt vor. Höhepunkte des Jahres waren 

unter anderem die Oster- und Pfi ngst-
konzerte, verschiedene Unterhaltungs-
konzerte sowie die Teilnahme am Deut-
schen Musikfest in Ulm.
Auch das Jugendteam blickte auf ein 
aktives Jahr zurück. Die Beisitzerin Na-
talie Thoma berichtete von erfolgrei-
chen Aktivitäten wie dem Juniorabzei-
chen im Frühjahr, einem gut besuchten 
Instrumentenkarussell sowie einem 
gelungenen Überraschungsausfl ug für 
die Zöglinge im Herbst. Sie bedankte 
sich bei ihrem Jugendteam für den un-
ermüdlichen Einsatz für den Erhalt und 
die Zukunft der Berger Musik.
Nachdem Jessica Mühl als Kassiererin 
den Kassenbericht für das abgeschlos-
sene Vereinsjahr vorgetragen hatte und 
die einwandfreie und ordentliche Füh-
rung der Kasse bestätigt wurde, erfolg-
te die von der Versammlung einstimmig 
beschlossene Entlastung des Gesamt-
vorstandes.
Bei den Wahlen wurden Simon Sütterlin 
(2. Vorsitzender), Anna-Lena Sütterlin 
(Schriftführerin) sowie die beiden Kas-

senprüfer Martin Wunderle und Birgit 
Schneider jeweils einstimmig in ihren 
Ämtern bestätigt. Sebastian Thoma 
bedankte sich im Anschluss für das Ver-
trauen und die gute Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr.
Ein besonderer Dank galt dem Dirigen-
ten Matteo Abbate, der durch seine 
erfrischende Art und seine durchdach-
te Planung maßgeblich zum Gelingen 
der zahlreichen musikalischen Anlässe 
im vergangenen Jahr beigetragen hat. 
Für herausragende Anwesenheit bei 
mindestens 74 von 80 Anlässen ehrte er 
folgende Mitglieder: Jessica Mühl, Al-
exander Mühl, Andrea Brender, Cäcilia 
Matt, Richard Sütterlin, Thomas Brauns-
berger und Annika Wunderle.
Zum Abschluss sprach Simon Sütterlin 
im Namen des Vereins seinem Vorsit-
zenden Sebastian Thoma großen Dank 
und Anerkennung aus. Auch Ortsvor-
steherin Franziska Brünner lobte das 
Engagement der Trachtenkapelle, das 
eine wertvolle Bereicherung für das 
Dorfl eben darstelle.

Ende
des 

redaktione� en Teils



Kaufe alle Autos
Benzin und Diesel, TÜV, km egal.

Tel. 01522 60 30 394 • gut bezahlt

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

Online lesen!
www.myeblättle.de

Krankenfahrten u. Personenbeförderung
Haldenweide 2, 79674 Todtnau

Tel. 07671 - 432

Für 2026 biete ich folgende Motorsägen- 
Grundlehrgänge Modul A an:
in Tegernau, am 10.04. - 11.04.26 & 11.09. - 12.09.26
in Wieden, am 24.04. - 25.04.26 & 04.09. - 05.09.26
Anmeldung unter: info@forstarbeiten-sprich.de  
oder per WhatsApp
Weitere Infos erhalten Sie von Forstwirtschaftsmeister
Lukas Sprich, Mobil: 0172 749 28 82

Zu verkaufen: 3 Baugrundstücke 
und 2 Entwicklungsflächen in Todtnau-Präg

  Baugrundstücke ca. 550 / 780 / 1020 m2  
sowie Entwicklungsflächen: 1174 / 552 m2.

Sonnige Lage, auch jeweils einzeln.
Anfragen an petra7012@googlemail.com





 Danke für den Weg, den du mit uns gegangen bist. 
 Danke für die Hand, die uns so hilfreich war. 
 Danke für die Nähe, die uns Geborgenheit gab. 
 Danke, dass es dich gab. 
 Danke für alle deine Liebe. 

(Rainer Maria Rilke) 

Danksagung Danksagung 
In den schweren Stunden des Abschiedes haben wir erfahren, wie viel Liebe, 
Freundschaft und Wertschätzung unserem lieben Ehemann, Vater,
Schwiegervater und Opa entgegengebracht wurde. 
Für alle Zeichen der Liebe und Verbundenheit danken wir von Herzen. 

Hermann Zeller Hermann Zeller 
* 10. März 1935   † 13. Februar 2026 

Im Namen aller Angehörigen 
Anneliese Zeller 

Todtnau, im März 2026

Nachruf
Die Stadt Todtnau trauert um

Herrn Erich Steck
der am 25.02.2026 im 74. Lebensjahr verstorben ist.

Erich Steck trat am 01. August 1984 beim Bauamt in den Dienst 
der Stadt Todtnau ein. Im Anschluss an eine dreimonatige 
Einarbeitungszeit wurde ihm die Leitung des städt. Bauamts 
übertragen. Nach 32 Dienstjahren schied er mit Ablauf des  
31. Juli 2016 aus Altersgründen bei der Stadt Todtnau aus. 

In über drei Jahrzehnten als Stadtbaumeister tätig, sichtete und 
bearbeitete der gelernte Zimmerer und spätere Bauingenieur rund 
1500 Bauanträge und begleitete diese sowohl privaten als auch 
städt. Baumaßnahmen bis zu deren Abschluss. Dabei profitierte 
der Verstorbene von einem in dieser langen Dienstzeit erworbenen 
enormen technisch-praktischen Erfahrungsschatz. 

Von 1990 bis 1994 vertrat er sein Arbeitskollegium im Personalrat. 

Über seine berufliche Anstellung hinaus kannte man Erich Steck 
als heimatverbundenen und naturliebenden Menschen, der sehr 
gerne wanderte oder Ski fuhr. 

Unzählige Stunden seiner Freizeit widmete er als langjähriger 
Posaunist der Trachtenkapelle Brandenberg e.V. und als aktives 
Mitglied der Organisation Hilfe für Osteuropa Todtnau-Seelscheid 
e.V., für dessen Hilfskonvois in osteuropäische Länder er sich 
gerne als LKW-Fahrer zur Verfügung stellte.  
Sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement brachte er 
auch für die Landschaftspflege ein, in dem er maßgebend an der 
Gründung des damaligen Weidepflegevereins Brandenberg sowie 
der Planung und dem Bau des Ziegenstalls mitwirkte und auch 
dessen 1. Vorsitzender war. 

In großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Erich Steck.  
Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.  
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. 

Für die Stadt Todtnau:

Fiedel, Bürgermeister



Helfende Hände gesucht
Sie brauchen Untersützung? So schnell können Sie Ihre 
Stellenanzeige buchen. Einfach Anzeigenformat sowie Ver-
breitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigenpreis wird direkt online 
berechnet.

EINFACH
ONLINE 

BUCHEN

www.primo-stockach.de

ANZEIGEN
Kalkulator



Turnverein Todtnau 1866 e.V.

Der Vorstand des Turnverein Todtnau 1866 e.V. 
lädt alle Ehren-, Aktiv- und Passivmitglieder sowie 
Freunde des Vereins herzlich zur 

Generalversammlung
ein.

Termin: Montag, 23. März 2026
Uhrzeit: 19.00 Uhr  
Ort: Kleine Turnhalle Todtnau

Tagesordnung:

 1.  Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
 2.  Vorlage des letzten Protokolls
 3.  Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Vereinsjahr
 4.  Tätigkeitsberichte der einzelnen Abteilungen
 5.  Bericht der Kassiererin und Bericht der Kassenprüfer
 6.  Entlastung der Vorstandschaft
 7.  Wahlen
 8.  Ehrungen
 9.  Beschlussfassung über Anträge
 10.  Verschiedenes

Wir bitten alle Mitglieder, ihre Anträge schriftlich bis zum 
17. März 2026 an den ersten Vorsitzenden zu senden.

Die gesamte Vorstandschaft freut sich darauf,  
viele Vereinsmitglieder und Freunde zu begrüßen!

Turnverein Todtnau 1866 e.V.
Patrick Sorke / 1. Vorstand

Trachtenkapelle Präg e. V.
Am Samstag, den 07.03.2026 um 19 Uhr findet im Gasthaus Hirschen  

in Präg unsere diesjährige

GENERALVERSAMMLUNG 
statt.

Tagesordnung:

 1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
 2.  Totenehrung
 3.  Anwesenheitsfeststellung
 4.  Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
 5.  Protokoll der Jahresversammlung 2025 liegt aus
 6.  Kassenbericht
 7.  Bericht der Kassenprüfer
 8.  Dirigentenbericht / Jugendleiterbericht
 9.  Entlastung der Vorstandschaft
 10.  Ehrungen / Neuaufnahmen
 11.  Wahlen
 12.  Neufassung der Satzung
 13.  Wünsche und Anträge

Anträge müssen bis spätestens 02.03.2026 schriftlich eingereicht werden bei:  
Trachtenkapelle Präg e.V., Ines Seybold, Wachtstr. 2, 79674 Todtnau
Zu Punkt 12: Die Neufassung der Satzung kann im Zeitraum vom  
27.02. bis 06.03.26 bei der 1. Vorsitzenden Ines Seybold, Wachtstr. 2,  
79674 Todtnau eingesehen werden.

Zu dieser Versammlung laden wir alle Aktiv-/Passivmitglieder und Freunde  
des Vereins recht herzlich ein.

 Trachtenkapelle Präg e.V.
 Ines Seybold, 1. Vorsitzende

Die 

Baugenossenschaft Todtnau e.G.
verwaltet und vermietet insgesamt 103 Wohnungen in 21 Objekten,
davon drei Wohnungen behindertengerecht und sieben barrierefrei.
Unsere Quadratmeterpreise liegen zwischen 3,83 € und 6,98 €.

Außerdem vermieten wir 26 Garagen/Garagenstellplätze
und 35 Stellplätze im Freien.

Wir vermieten aktuell:       
               

3-Zi.-Wohnung, 2. OG                        
mit  72 m2 Wohnfläche, Balkon 
Wohnung Nr. 008.014
Bezug: ab 1. April 2026  oder nach Absprache
Monatsmiete - kalt -: 445 €, Küchenblock: 60 €
Primärenergiebedarf 86 kWh(m2.a) 
Grundsätzliche Mietvoraussetzungen:
Keine Hundehaltung
Keine Kaution, aber Mitgliedschaft bei uns mit 210 € einmaliger 
Einzahlung

Bitte nur schriftliche Anfragen bis Freitag, 13. März 2026 unter 
Angaben der Wohnungsnummer an:

Baugenossenschaft Todtnau
z. Hd. Herrn G. Kaiser
Schönenstraße 28
79674 Todtnau
eMail: info@baugenossenschaft-todtnau.de
Web:  www.baugenossenschaft-todtnau.de

Baugenossenschaft Todtnau e.G.:
Preis + Leistung   = ok

Sicher wie Eigentum - 

flexibel wie Miete!



POLITISCHE ANZEIGE - Diese Veröffentlichung ist politische Werbung im Sinne der EU-Verordnung (EU) 2024/900. 
Auftraggeber: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Lörrach  -  Sponsor: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Lörrach
Die Anzeige steht im Zusammenhang mit der Landtagswahl Baden-Württemberg am 8. März 2026.
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0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

A
kt

io
ns

co
de

 P
-2

02
6-

02

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB 

(siehe www.primo-stockach.de)  
und die aktuelle Preisliste für  
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags,  
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter  
Abbuchungserlaubnis. Andere Zahlungs- 
methoden sind ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen 
mit unserem Verlag sind für diese Aktion außer 
Kraft gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen 
innerhalb des Aktionszeitraums geschaltet 
werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der  
Anzeigenbestellung den Code P-2026-02 
an.

WIR 
SCHENKEN 

IHNEN

10 % Ostern  kommt schneller  als man denkt... 

Nutzen Sie die Osterzeit, um sichtbar zu werden und Ihre Botschaft gezielt in der 
Region zu platzieren. Mit unserer Osteraktion sichern Sie sich 10 % Rabatt auf  
Ihre Ostergrüße und Osterangebote.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• 10 % Rabatt auf Ihre Osteranzeige
• Hohe Aufmerksamkeit rund um die Osterzeit
• Perfekter Zeitpunkt für saisonale Angebote & Grüße
• Gilt für alle Anzeigenformate im Aktionszeitraum

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 13 und KW 14 

(23.03. – 05.04.2026) buchen.
2. 10 % Rabatt automatisch sichern.
3. Aktionscode bei der Buchung angeben

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?  
Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!




